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„Wir aber wollen ganz beim Gebet und 
beim Dienst des Wortes bleiben“
Gründe für PuK

Der Evangelist Lukas gibt in seinem 
Werk immer wieder Einblick in 
organisatorische Fragen, mit der 
sich die rasch wachsende junge 
Christenheit befassen musste. Mit 
der Ausbreitung des Christentums 
war nicht nur die Frage nach dem 
inneren Zusammenhalt von Juden- 
und Heidenchristen zu klären, 
sondern auch die Frage, wie die sich 
immer weiter ausdifferenzierenden 
Aufgaben in den Gemeinden zu 
versorgen sind. In Apg 6 murren 
die griechischen Juden in der 
Jerusalemer Gemeinde, weil ihre 
Witwen – anders als die hebräischen 
– nicht mehr gut versorgt wurden. 
Die Apostel, die bisher neben 
vielen Aufgaben auch diese 
wahrgenommen hatten,treffen die 
Entscheidung, sieben Armenpfleger 
einzusetzen und diese Verantwor-
tung an sie zu delegieren. Der 
aus organisatorischer Sicht ent-
scheidende Punkt ist die Kon-
sequenz, die die Apostel daraus für 
sich selbst ziehen: Wir aber wollen 
ganz beim Gebet und beim Dienst 
des Wortes bleiben. (Apg 6,4). Die 
kleine Perikope ist interessant, 
weil sie ein frühes Beispiel für eine 
aufgabenorientierte vernetzte Lei-
tungslogik ist, die Aufgabenbe-
reiche profiliert und sie gleichzeitig 
in einen inneren Zusammenhang 
stellt. Alle gewinnen dadurch: Die 
Witwen sind versorgt, die „Menge“ 
zufrieden, die Apostel können sich 
wieder auf ihre eigentliche Aufgabe 
konzentrieren, die Armenpfleger – 
unter ihnen Stephanus – gewinnen 

eigene Autorität durch das Hand-
auflegen der Apostel. 

Kirchenentwicklung der Neuzeit 
ist eine Geschichte der Ausdiffe-
renzierung. Wenn wir uns heute 
mit der Gestalt einer hochkomple-
xen Kirchenstruktur befassen und 
der Frage, wie diese Kirche leitbar, 
entwickelbar, finanzbar und vor 
allem von ihrem Auftrag her in 
aller Vielfalt als Einheit erkennbar 
und handlungsfähig bleibt, dann 
ist dies Ergebnis einer langen Ent-
wicklung. Die Kirchen haben nach 
dem 2. Weltkrieg und dann v. a. 
ab den 60er Jahren auf die immer 
größere Pluralisierung der Gesell-
schaft reagiert, indem sie innere 
Pluralisierung von Gemeindefor-
men und die Entwicklung spezi-
eller Dienste und Einrichtungen 
ausdrücklich förderten. Die Impulse 
zur Entwicklung spezialisierter Ar-
beitsbereiche kamen meistens aus 
dem Gemeindebereich selbst – oft 
durch engagierte Einzelpersonen 
und sich bildende Netzwerke, die 
dann Schritt für Schritt in die kir-
cheninstitutionelle Dauerhaftigkeit 
überführt wurden. Die KSA-Arbeit 
ist so entstanden, die Zielgruppen-
arbeit, die Gemeindeberatung, die 
Notfallseelsorge, die Tourismus-
seelsorge und viele andere. Einige 
Arbeitsbereiche setzten Verpflich-
tungen um, die die Kirchen in der 
internationalen Ökumene erarbei-
tet hatten, wie etwa der Kirchliche 
Entwicklungsdienst. Die Gründung 
von Einrichtungen war häufig auch 
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eine Reaktion auf Bedürfnisse, die 
aus dem Gemeindebereich kamen: 
den Bedarf nach Arbeitsmaterial, 
Fortbildung, Beratung, Begleitung, 
spiritueller Einkehr, Rekreation… 

In allen diesen Bereichen, gemeind-
lich wie übergemeindlich, sind in 
unserer Kirche Menschen haupt- 
und ehrenamtlich unterwegs, die 
mit hoher Motivation und großer 
Kreativität für ihre Aufgabe ein-
stehen. Das prägt diese Kirche, das 
trägt sie und das ist ihr Schatz. Dass 
Kirchenleitungen die zunehmende 
Ausdifferenzierung ermöglichten, 
war daher auch weniger Ergebnis 
einer geplanten Gesamtstrategie, 
sondern vollzog sich eher als Re-
aktion auf engagierte Impulse aus 
dem kirchlichen Leben. Dies war 
möglich, da die stetig steigenden 
Einnahmen eine additive Organi-
sationsentwicklung ermöglichten. 
Die als sinnvoll erkannten Aufga-
ben wurden mit zusätzlichen Stel-
len versehen und als zusätzliche 
Arbeitsbereiche etabliert, ohne die 
bestehende Arbeit wesentlich än-
dern zu müssen. In der Weise, wie 
spezialisierte Dienste ihre Stan-
dards entwickelten, Fortbildungen 
ausbauten und ihre fachliche Ver-
netzung vorantrieben, entstanden 
eigene Logiken, die zur Weiter-
entwicklung der jeweili-gen Ar-
beitsbereiche führten. Je komple-
xer das System aber wurde, desto 
dringlicher wurde die Suche nach 
der gemeinsamen geistlich-theo-
logischen Identität. Diese Frage 
stellte sich umso mehr, als mit der 
beginnenden Kirchenaustrittswelle 
Ende der 90er Jahre vor allem die 
Gemeinden konfrontiert wurden 
mit der direkten und schmerzlichen 
Erfahrung von Mitgliederverlusten, 
eine Erfahrung, die übergemeindli-
che Dienste nicht unmittelbar ma-
chen. Diese Psychologie sollte man 
vielleicht stärker im Blick halten, 
wenn die immer wiederkehrende 
notwendige Diskussion um das 
Verhältnis von Gemeindearbeit 
und spezialisierten Diensten und 

Einrichtungen diskutiert wird – wie 
es derzeit ja auch wieder intensiv 
geschieht.

Ein kleiner historischer Exkurs sei 
hier eingefügt. Seit der Refor-
mation wird immer wieder neu 
versucht, das Verhältnis der Orts-
gemeinde zur Gesamtkirche zu 
justieren. In gewisser Weise ist 
und bleibt dies ein Erbe der we-
nig systematisierten reformatori-
schen Gemeindetheologie und der 
notgedrungenen Übernahme des 
mittelalterlichen Parochialsystems 
und staatlicher Leitungsstrukturen.
Rudolf Roosen hat in seiner hervor-
ragenden Monographie „Die Kir-
chengemeinde – Sozialsystem im 
Wandel“ nachgezeichnet, wie das 
evangelische Gemeindeverständnis 
im Spannungsfeld zwischen Theo-
logie, Kirchenleitung und Ortsge-
meinde einer stetigen Entwicklung 
unterlag und damit wichtige Ein-
sichten für heutige Diskussionen 
gegeben. Er zeigt auch, wie alt viele 
aktuelle Herausforderungen schon 
sind. Im 19. Jahrhundert waren die 
Kirchen mit mehreren großen He-
rausforderungen konfrontiert: Es 
kam zu einem immensen Bevölke-
rungswachstum, es kam zu breiter 
Verarmung im Zuge der Industri-
alisierung und es bildete sich ein 
kirchendistanziertes Bürgertum. 
Evangelische und katholische Kir-
che reagierten darauf sehr unter-
schiedlich. Die katholische Kirche 
zog ab Mitte des 19. Jahrhunderts 
ein enges Netz von Vereinen und 
Verbänden über ihre kirchliche Ar-
beit und etablierte damit neben den 
Gemeinden ein soziales Netz und 
verschiedene kirchliche Lebensor-
te. Sie war damit sehr erfolgreich. 
Die evangelische Kirche versuchte 
verstärkt Pfarrernachwuchs zu ge-
winnen und die Gemeinden zu ver-
größern. Da der Nachwuchs aber 
knapp war, hatten Pfarrstellen in 
den Städten im Mittel zwischen 
8.000 und 15.000 Menschen zu 
betreuen, Gemeinden nicht selten 
mehr als 50.000 Mitglieder. Die-

se Großgemeinden mit pastoraler 
Grundversorgung beschleunigten 
die Entkirchlichung erheblich. Die 
Aufbrüche dieser Zeit richteten 
sich daher nach innen (als Erwe-
ckung der wahren Gemeinde) oder 
nach außen (durch Gründung von 
Diakonie und Mission neben den 
etablierten Kirchen). In Kirchen-
zeitungen der Jahrhundertwende 
wurde heftige Kritik an der Kirche 
laut: „Die evangelische Kirche im 
Volksbewußtsein ist herabgesun-
ken zu einer kirchlichen Anstalt, die 
ihre ‚Sakramente‘ spendet….“(Die 
christliche Welt 23/1909).

Es musste etwas geschehen. Vor gut 
100 Jahren begannen die evangeli-
schen Kirchen, sich als Organisati-
on zu verstehen und entsprechende 
Reformen anzugehen. Das erfolg-
reichste Konzept, das bis heute 
prägend ist, war das Konzept der 
„Evangelischen Gemeindepflege“, 
das direkt aus der Gemeindearbeit 
entstand. Es wurde sichtbar durch 
die neuen „Gemeindehäuser“, die 
allerorten neben den Kirchen ent-
standen und wie Vereinsheime 
für Geselligkeit und Bildung offen 
waren. Sie waren ursprünglich nur 
durch Ehrenamtliche geleitet und 
waren eigenständige Organisatio-
nen neben den Kirchengemeinden. 
Allerdings kam es immer wieder 
zu Konflikten mit den Kirchenvor-
ständen und den Pfarrern, so dass 
die Gemeindehäuser allmählich 
den Kirchengemeinden zugordnet 
worden. Nach dem 2. Weltkrieg 
war das die normale Organisati-
onsform der Ortsgemeinde.

Schon dieser kurze Überblick zeigt, 
wie sich das Profil der evangeli-
schen Kirche seit dem 19. Jahr-
hundert verändert hat und was dies 
für die Frage bedeutet, auf welche 
Arbeitsbereiche Kirche sich kon-
zentrierte. Die Konzentration auf 
die Gemeindearbeit im 19. Jahr-
hundert führte zu einer klerikalen 
Versorgungskirche und ließ die 
Möglichkeiten einer breiten Ver-
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netzung in die Gesellschaft unge-
nutzt. Ergebnis waren geistliche 
Emigrationen nach innen und au-
ßen. Ab dem 20. Jahrhundert wur-
de die Ausdifferenzierung bewusst 
forciert, erst durch das Konzept der 
Gemeindehäuser, später durch die 
Ausbildung verschiedenster Diens-
te und Einrichtungen. Vieles davon 
ging aus den Gemeinden selbst 
hervor. Allerdings wurde nun im 
Lauf der Zeit die Frage nach der 
inneren Kohärenz der Kirche immer 
dringlicher.

Die Organisationstheorie benennt 
zwei gravierende Folgen für Orga-
nisationen, die sich stetig weiter 
ausdifferenzieren und allmählich 
ihre innere Kohärenz verlieren. 
Zum einen ist ein immer größe-
res Anwachsen der Bürokratie zu 
beobachten, da die verschiedenen 
Arbeitsbereiche über immer kom-
plexere Regelungen zusammenge-
halten werden müssen. Beispiele 
aus der Kirche erübrigen sich. Die 
zweite Folge ist noch einschnei-
dender: Organisationen gehen mit 
innerem Kohärenzverlust und im-
mer höherer Komplexität irgend-
wann von der inhaltlichen Steue-
rung zu einer Ressourcensteuerung 
über. Kirchenleitungen fragen dann 
nicht mehr: Was müssen wir im 
Rahmen unseres Auftrags erledigen 
und was nicht, sondern: Was kön-
nen wir uns noch leisten und wie 
können wir unsere laufende Arbeit 
billiger machen? Dieser Punkt war 
bei den evangelischen Kirchen in 
Deutschland irgendwann um die 
Jahrtausendwende erreicht. In der 
ELKB wurde mit der Sparrunde 
2004 diese Logik sichtbar. Im Jahr 
2006 erhob die EKD mit „Kirche der 
Freiheit“ die Kategorie der Effizienz 
zu einem Maßstab der Kirchenent-
wicklung. Das Problem war weniger, 
dass ökonomische Kriterien in der 
Kirchenentwicklung dominanter 
wurden, sondern dass diese theolo-
gisch kaum reflektiert und in keine 
fruchtbare Beziehung zum Auftrag 
der Kirche gebracht wurden.

Hier nun setzt Profil und Konzen-
tration an und fragt: Wie können 
wir in der ELKB von der Dominanz 
der Ressourcensteuerung zu einer 
stärker inhaltlichen Steuerung zu-
rückkommen? Oder anders gefragt: 
Wie kommen wir wieder zu einer 
inhaltlichen Debatte über das, was 
wir vom biblischen Auftrag her 
zu tun haben und was wir heute 
auch lassen können.Die Frage ist 
vielschichtig und lässt sich nicht 
ohne weiteres beantworten, das 
behauptet auch PuK nicht. Aber die 
Debatte dazu muss geführt werden 
und dazu möchte PuK einen Anstoß 
geben.

Ausgangspunkt sind zwei theolo-
gische Überlegungen: Nach refor-
matorischem Verständnis ist Kirche 
erstens nie Selbstzweck, sondern 
dient der heilsamen Gottesbezie-
hung des Menschen. Sie ist „crea-
tura verbi“, ein Erfahrungsraum, 
der sich öffnet, wo immer Gottes 
Gegenwart in Wort und Sakrament 
gefeiert, gelebt, meditiert, ersehnt, 
erzweifelt oder einfach für wahr 
genommen wird. Alle kirchliche 
Organisation hat den Zweck, Men-
schen diese Erfahrungsräume zu 
öffnen. Je unmittelbarer Menschen 
dabei begleitet werden, je intensi-
ver Beziehungen eröffnet werden, 
je personaler Kirche bei den Men-
schen ist, desto näher ist sie an 
ihrem Auftrag.

Daraus gibt sich die zweite Überle-
gung: Es ist ein bleibendes Thema 
der Kirche, religiös suchenden Men-
schen unter den Bedingungen der 
Moderne Heimat zu geben. Glaube 
wird immer stärker und immer wie-
der auf die persönliche Plausibili-
tät hin geprüft und immer wieder 
neu in die eigene Lebensgeschich-
te „eingeschrieben“, oft punktuell 
und situationsbezogen. Referenz-
rahmen des sozialen Lebens sind 
Familie, Arbeit und Freizeit. Die 
Versorgungskirchlichkeit des 19. 
und die Beteiligungskirchlichkeit 
des 20. Jahrhunderts sind womög-

lich weiterzuentwickeln – statt 
Trauer über Vergehendes braucht 
es neue ermutigende Modelle, in 
denen Pfarrerinnen und Pfarrer in 
Teams mit anderen Berufsgruppen 
ihrer Berufung gemäß sinnstiftend 
arbeiten können. Vielleicht liegt 
eine Chance im vernetzten Denken 
des 21. Jahrhunderts, mit seinen 
flexiblen Beziehungsmustern und 
seinen selbstgesteuerten Syner-
gien (die Sharing-Economy zeigt 
z.B., wie über die Transformation 
herkömmlicher ökonomischer Mo-
delle durch Vernetzung Beziehung 
geschaffen wird – fluide „Gemein-
den“ Gleichgesinnter). 

PuK hat daraus strategische Leit-
sätze formuliert, die auf der Co-
burger Synode im März 2017 von 
allen kirchenleitenden Organen be-
schlossen wurden. Der Hauptleit-
satz knüpft die Herausforderungen 
der Kirchenentwicklung zusammen 
mit den ekklesiologischen Überle-
gungen:

Die ELKB gibt Zeugnis von der Lie-
be des menschgewordenen Gottes. 
Sie orientiert sich am Auftrag der 
Heiligen Schrift und organisiert 
ihre Arbeitsformen und ihren Res-
sourceneinsatz konsequent auf 
das Ziel hin, dass Menschen mit 
ihren heutigen Lebensfragen einen 
einfachen Zugang zu dieser Liebe 
finden. Grundaufgaben sind daraus 
folgend:

• Christus verkündigen und geist-
liche Gemeinschaft leben
• Lebensfragen klären und Lebens-
phasen seelsorgerlich begleiten
• Christliche und soziale Bildung 
ermöglichen
• Not von Menschen sichtbar ma-
chen und Notleidenden helfen
• Nachhaltig und gerecht haus-
halten

Dann werden weitere Leitsätze zu 
sechs – nach PuK vordringlichen 
– Entwicklungsfeldern formuliert: 
Zu Kirche und Gemeinde im Raum, 
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geistlicher Profilierung, Kirche und 
Diakonie, vernetztem Arbeiten und 
Kirche in der digitalen Welt. PuK 
möchte gleichsam von verschiede-
nen Richtungen aus das Bündel 
von Herausforderungen angehen 
und Lösungsansätze erarbeiten. Die 
Fragen dabei: Wie lässt sich eine 
stärker inhaltliche Logik gut mit 
den großen Verteilungsverfahren 
verbinden (Landesstellenplanung, 
Finanzausgleich, Vorsteuerung)? 
Wie kommen die Leitungsorgane 
auf allen Ebenen dabei zu guten 
Entscheidungen?

PuK schlägt vor, Personal- und Fi-
nanzplanungen zu dezentralisieren 
und so weit wie möglich dorthin 
zu geben, wo kontextbezogene 
inhaltliche Debatten laufen. Im 
PuK-Sprech sind das die „Räume“ 
(ein Begriff, der zugegebenermaßen 
noch zu formal ist). Räume können 
Dekanatsbezirke sein, aber auch 
Kooperationen von Dekanatsbezir-
ken oder Kirchengemeinden. PuK 
schlägt vor, Vernetzungen auszu-
bauen, wo sie inhaltlich und or-
ganisatorisch hilfreich sind – und 
schließt hier ausdrücklich die Ein-
richtungen und das LKA mit ein. PuK 
fragt aber auch nach dem geistli-
chen Profil der ELKB und regt an, 
hier in die Suche nach der Kohärenz 
zu gehen, nach der gemeinsamen 
Vorstellung von Kirche, die Vielfalt 
vor Ort ermöglicht, nach Orten, die 
Knotenpunkte sind im wachsenden 
Netzwerk lebendiger Gemeinden. 
Kurz: PuK möchte nicht von einer 
Mangelperspektive ausgehen, son-
dern kreative Energien freisetzen 
und den deprimierenden Automa-
tismus immer neuer Sparrunden 
durchbrechen. 

Es wird kritische Diskussionen zu 
diesem Prozess geben, und das ist 
auch gut so und Teil des gemeinsa-
men Lernens. Gerhard Wegner hat 
z. B. in seinem Vortrag bei der Früh-
jahrstagung des Pfarrer- und Pfarre-
rinnenvereins zwei kritische Thesen 
zu wesentlichen Punkten formuliert:

These 1: „Die neueren Entwick-
lungen, die nunmehr quer durch 
Deutschland das Schwergewicht 
der Ressourcen auf die mittleren 
Kirchenebenen legen und damit 
die Gefahr heraufführen, dass die 
Gemeinden faktisch weiter mar-
ginalisiert werden, werden durch 
die Vorstellung der Möglichkeit 
neuerer Gemeindeformen jenseits 
der Parochie legitimiert. Tatsäch-
lich aber geht es hier oft genug, so 
meine These, nicht wirklich um die 
Bildung sich selbst organisieren-
der Gemeinden, sondern um die 
Bereitstellung religiöser und sons-
tiger Dienstleistungen, die sich an 
die (sic!) unter den distanzierten 
Christenmenschen vermuteten re-
ligiösen und sozialen Konsumen-
tenwünschen orientieren.“1

PuK geht davon aus, dass der 
schrittweise Übergang von Zentral-
strukturen zu Netzwerken die ein-
zelnen „Netzwerkknoten“ (z.B. die 
Kirchengemeinden) stärker macht. 
Das ist die Idee von Netzwerken. 
Leitung wird sich dadurch aber auch 
verändern, auch auf der mittleren 
Ebene. Dies soll in den nächsten 
Jahren erprobt und öffentlich ge-
macht werden, so dass anschau-
lich wird, wie es gehen kann. Die 
Frage, die PuK inhaltlich prägt, ist 
die Jesu gegenüber dem blinden 
Bartimäus: „Was willst Du, dass 
ich für Dich tun soll?“ (Mk 10,51)  
Diese Frage gilt allen Menschen, sie 
spricht die Sehnsucht nach Heil an, 
die sich heute oft jenseits kirchli-
cher Sprechweisen artikuliert. Diese 
Frage ernst zu nehmen geht tiefer 
als eine schnell behauptete „Be-
dürfnisbefriedigung“. „Vermutete 
Konsumentenwünsche“ ist daher 
doppeldeutig: Wenn der Begriff die 
kritiklose Übernahme wirtschaftli-
chen Denkens in kirchlicher Planung 
meint, dann ist diese Überspitzung 
im Blick auf die schiefe Wahrneh-
mung der Gläubigen richtig. Wenn 
er aber ein pastorales Unverständnis 
in sich trägt, mit dem auch früher 
1 Korrespondenzblatt 6/2017, S. 108

schon von Kirchenseite über die 
„Unsittlichkeit“ des weltlichen Le-
bens geklagt wurde, dann ist das 
selbst kritisch zu hinterfragen. 

These 2: „ ... deutlich ist, dass die 
Kirchengemeindeebene vor Ort 
Engagementmöglichkeiten gerade 
auch für Menschen mit geringerer 
Bildung und geringerem sozialen 
(sic!) Status aufweist. Wenn sich 
die kirchlichen Aktivitäten aber im-
mer stärker auf die mittlere Ebene 
verlagern, ist davon auszugehen 
dass dann auch bei der Kirche die 
klassischen Ehrenamtseffekte grei-
fen, nämlich die Monopolisierung 
des Ehrenamtes durch sozial hö-
her Gestellte und umfangreicher 
Gebildete.“2

Ehrenamt wird heute weniger durch 
„klassische Effekte“ bestimmt, als 
durch die Frage nach der persönli-
chen Sinnstiftung (über die sich die 
Motivation zum Ehrenamt neben-
bei berührt mit geistlichen Fragen). 
Die Flüchtlingsarbeit hat gezeigt, 
wie Menschen verschiedenster 
Status über ein existentielles The-
ma zusammenfinden, sich selbst 
vernetzen, vor Ort aktiv sind, regi-
onal Feste feiern und Fortbildungen 
organisieren und sich überregional 
austauschen. Die Selbststeuerung 
dieser Ehrenamtsnetzwerke ist 
eindrucksvoll effizient, ohne dass 
ökonomische Anreize bestünden. 
Ob Ehrenamtliche sich heute enga-
gieren, entscheidet sich weniger an 
der Zuständigkeitsebene, sondern 
an der empfundenen Relevanz ih-
res Tuns. Besonders hier gilt: Think 
globally, plan regionally, act locally.

Der PuK-Prozess ist ein „agiler Pro-
zess“, der Rückmeldungen aufgreift 
und immer wieder neu die nächs-
ten Schritte bedenkt. Er ist insofern 
auch offen, was das Ergebnis an-
geht. Ob es gelingt, einen breiten 
inhaltlichen Diskurs in Gemeinden, 
Dekanatsbezirken, Einrichtungen 
und Diensten in Gang zu setzen, 

2 Korrespondenzblatt 6/2017, S. 111
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„Die Kirche ist die Gemeinde von 
Brüdern, in der Jesus Christus in 
Wort und Sakrament durch den 
Heiligen Geist als der Herr gegen-
wärtig handelt“:

Dies ist der Anfang der dritten The-
se der Barmer Theologischen Erklä-
rung, die von der Landessynode bei 
ihrer Frühjahrstagung in Coburg in 
unserer  Kirchenverfassung veran-
kert wurde. Als Senior der „Bayeri-
schen Pfarrbruderschaft – Theolo-
gische Weggemeinschaft von Frau-
en und Männern“ und damit einer 
Gemeinschaft, die ihre Wurzeln in 
der Bekennenden Kirche hat, be-
grüße ich diese Verankerung sehr.

Aus meiner Sicht ist jedoch der bis-
herige Verlauf des PuK-Prozesses, 
gemessen am Kirchenverständnis 
von Barmen, defizitär. Gewiss muss 
die Frage gestellt werden, wie die 
ekklesiologischen Aussagen von 
Barmen sinnvoll auf die extrem 
ausdifferenzierte und heteroge-
ne Großstruktur ELKB mit ihren 
vielfältigen Interessen angewandt 
werden können. Natürlich ist es 
eine sinnvolle Ordnung in unserer 
Kirche, dass Landessynode,  Lan-
dessynodalausschuss, Landesbi-
schof und Landeskirchenrat die 
Evangelisch-Lutherische Kirche in 
Bayern in arbeitsteiliger Gemein-
schaft und gegenseitiger Verant-
wortung leiten, wie es die Kirchen-

verfassung vorgibt. Daraus kann 
und darf man aber nicht ableiten, 
dass ein seit 2015 laufender Stra-
tegieprozess mit so weitreichenden 
Folgen bis zur Frühjahrssynode in 
Coburg nahezu ohne Information 
und Beteiligung der Basis lief.

Jetzt ist es doch so, dass die Basis 
nur noch auf einen schon fahren-
den Zug aufspringen kann, weil mit 
der Verabschiedung der „Strategi-
schen Leitsätze“ durch die Synode 
die grundsätzliche Richtung bereits 
vorgegeben ist. Dies zeigt auch die 
enge Verknüpfung mit ähnlichen 
und parallel laufenden Prozessen, 
wie es im Diagramm auf S. 12 im 
PuK-Papier zu sehen ist und auch 
auf den Folgeseiten mehrfach be-
schrieben wird. 

Aus der Sicht des Pfarrerinnen- 
und Pfarrervereins hat die 1. Vor-
sitzende Corinna Hektor in ihrem 
Frühjahrsbericht diese Problematik 
hinreichend beschrieben. Wer dem 
entgegenhält, die Synodalen wür-
den doch die Basis vertreten, dem 
sage ich: Es wäre schon angesichts 
des indirekten Wahlsystems in der 
ELKB angebracht, die Basis frühzei-
tig in solch weitreichende Entschei-
dungsprozesse einzubinden und 
nicht erst dann, wenn die Richtung 
bereits festliegt.  Diejenigen, die in 
Gemeinden, Werken und Einrich-
tungen Dienst tun, bringen genü-

gend Erfahrung und Kompetenz 
mit. Eine frühzeitige Einbindung 
der Basis würde jedenfalls dem 
nicht entgegenstehen, was Art. 41 
Abs. 2 der Kirchenverfassung sagt 
und wurde bei anderen Vorhaben ja 
auch praktiziert. Ich kann in diesem 
Zusammenhang die Ausführungen 
von Landesbischof Heinrich Bed-
ford-Strohm in seiner Coburger Ein-
bringungsrede zur Verankerung von 
Barmen in unserer Kirchenverfas-
sung eigentlich nur unterstreichen: 
„Wir tun gut daran, uns folgenden 
Satz aus der vierten Barmer These 
immer wieder als regulatives Kor-
rektiv unserer kirchlichen Praxis vor 
Augen zu halten: ‚Die verschiede-
nen Ämter in der Kirche begründen 
keine Herrschaft der einen über die 
anderen, sondern die Ausübung des 
der ganzen Gemeinde anvertrauten 
und befohlenen Dienstes.‘ “
Eben dieses Moment vermisse ich in 
der bisherigen Gestaltung des PuK-
Prozesses. 

Die Evangelisch-Reformierte Kirche 
in Deutschland zeigt, wie es auch 
anders gehen könnte. Auch hier hat 
das Moderamen unter dem Motto 
„Ich wünsche mir, dass wir eine kras-
se Herde bleiben“ ein Impulspapier 
zur Zukunft der Kirche vorgelegt. Im 
Gegensatz zu unserer lutherischen 
Kirche aber war die kirchliche Basis 
von Anfang an involviert; sämtliche 
Stellungnahmen aus den Gemein-
den und Einrichtungen werden im 
Internet veröffentlicht (in: www.
reformiert.de). Natürlich entsteht 
dann die Frage, wie mit der Fülle an 
Rückmeldungen sinnvoll und ange-
messen umgegangen werden kann. 
Ich würde sagen: ein solches Vorge-
hen ist zunächst zwar anstrengen-
der, aber am Ende gibt es weniger 
Verwerfungen, Unmut und Ärger. Es 
geht um eine Transparenz, wie sie 
meines Erachtens einer Kirche der 
Reformation gut zu Gesicht steht. 

Das PuK-Papier erweckt doch sehr 
den Eindruck, hier seien Strategen 
am Werk, die ganz genau wissen, 

muss sich zeigen. Die Resonanz ist 
bisher vielversprechend, mit über 
50 angefragten Einführungsver-
anstaltungen. Als sich ein Pfarr-
kapitel kürzlich mit PuK befasste, 
entspann sich ein Gespräch über 
die persönliche Motivation, Pfarrer 
und Pfarrerin zu sein und darüber, 

PuK, Barmen und das Demokratieverständnis 
unserer Kirche

was dafür hilfreich wäre. Wir hat-
ten das so noch nie, sagte einer. Ein 
Perspektivwechsel – so könnte der 
Anfang sein.

Thomas Prieto Peral, Pfr., theologi-
scher Planungsreferent der ELKB
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Zuerst vielen Dank an alle, die an-
gerufen, gemailt und geschrieben 
haben! Das Thema „Leben im Al-
ter“ beschäftigt viele von uns und 
wird auch gesellschaftlich immer 
relevanter. Vielen Dank für das Ver-
trauen! Meine Überlegungen sind 
noch nicht abgeschlossen und of-
fen für weitere Ergänzungen und 
Gerichtsurteile. 
Mein Rechtsanwalt, Herr Baumann-
Czichon, hat ein Gutachten für 
3.000 € erstellt, das ich privat be-
zahlt habe, um unabhängig zu sein.
Nachdem wir endlich vom LKA (Kir-
chenoberrechtsrätin Diehl) einen 
Bescheid bekommen haben, haben 
wir Widerspruch eingelegt und be-
reiten die Klage vor.
Hier also meine ersten Erfahrungen 
und Erkenntnisse zu diesem kom-
plexen Thema:
1. Grundsätzliches:
Kirche und Staat sind getrennt. 
Kirche hat das Recht, die eigenen 

Glaubensangelegenheiten eigen-
ständig zu ordnen. So hat Kirche 
staatsähnliche Strukturen und mit 
dem Kirchenrecht ein dem Staat 
nicht unterworfenes Recht. Des-
halb dürfen z.B. in der katholischen 
Kirche trotz des in Deutschland 
geltenden Gleichheitsgrundsatzes 
nur Männer Priester werden, weil 
das für die katholische Kirche eine 
Glaubensaussage ist.
Inzwischen wird aufgrund neu-
er EU-Gesetze gefragt, wie weit 
diese Eigenständigkeit der Kir-
chen gehen darf, weil im Zuge 
der Gleichbehandlung Muslime 
fordern, dass dann auch für den 
Islam wichtige Rechtsformen/
Scharia als Glaubensangelegen-
heit akzeptiert werden müssen, 
auch wenn diese ebenfalls dem 
demokratischen Recht widerspre-
chen.
Also, was sind Glaubensaussa-
gen, und was sind der weltlichen 

Gesetzgebung unterliegende Be-
reiche, z.B. im Arbeitsrecht? Und 
ist es rechtens, undemokratische 
Glaubensaussagen in einem de-
mokratischen Staat zu schützen?
Dazu kommt, dass die Zahl der 
Konfessionslosen stark steigt. Die 
Zahl der Mitglieder der großen 
Kirchen aber sinkt stetig. In Mün-
chen, einst katholische Hochburg, 
sind 2016 gesamt nur noch 44% 
Christen. Der kirchliche Anspruch, 
Gesellschaft zu prägen und ein oft 
diffiziles bis skurriles Eigenrecht 
zu pflegen, wird immer mehr hin-
terfragt.
2. Weltbild und Familienvor-
stellungen in der evangelischen 
Kirche Bayern: Das evangelische 
Pfarrhaus
Auch evangelische Kirchengesetze 
werden oft unreflektiert von Welt-
bildern geprägt, die zunächst nichts 
mit christlichen Aussagen zu tun 
haben. So zeigt sich beim Gesetz der 

Für immer halb?
Erfahrungen und Erkenntnisse zum Ruhestandsgehalt bei Stellenteilung/50%-Beschluss

wie Kirche geht und wie sie in Zu-
kunft aussehen wird. Anders ange-
legt ist der Impuls der Reformierten 
Kirche; ich zitiere: „Wir bemerken in 
den Gemeinden einen Traditionsab-
bruch. Befragungen zeigen, dass wir 
viele Menschen kaum noch oder gar 
nicht mehr erreichen. Sie vermissen 
die Kirche und ihre Botschaft gar 
nicht. Kirche verliert an Bedeutung, 
an Mitgliedern und damit auch an 
finanziellen Möglichkeiten. Eine 
Negativ-Spirale, der wir uns ent-
gegenstellen wollen. Gemeinsam! 
Wie das genau gehen kann, wissen 
wir nicht. Noch nicht. Genau dafür 
brauchen wir Sie! Ihre Erfahrungen, 
Wünsche, Inspirationen, Erleuch-
tungen, erhellenden Gedanken. …
Dieses Papier soll ein Impuls zum 
Weiterdenken sein. Es enthält keine 
Lösungen. Sondern Anregungen und 
Fragen…“ (S. 12 und 13, Hervorhe-
bungen durch mich).

Ich befürchte, dass die Unterschie-
de im Vorgehen nicht nur mit der 
sehr unterschiedlichen Größe und 
Komplexität der beiden reforma-
torischen Kirchen zu tun haben. 
Kritisch gefragt: Gehört es wirk-
lich zum Wesen der Lutherischen 
Kirche, so hierarchisch zu agieren, 
wie es ihre Leitungsorgane bisher 
im PuK-Prozess getan haben? Wäre 
es nicht evangeliums- und chris-
tusgemäßer, sich die dritte Barmer 
These trotz der komplexen Gestalt 
unserer Landeskirche strukturana-
logisch zu eigen zu machen: Die 
Kirche ist die auf Christus hin aus-
gerichtete Gemeinde von Schwes-
tern und Brüdern?
Ich will kein Gesteuertwerden 
durch geschulte „Multiplikatoren“ 
und auch keinen Prozessverlauf 
nach der Devise: „Ihr fragt, wir 
antworten“! Ich fordere eine echte 
Beteiligung der Basis von Anfang 

an! Leider ist hier das Kind bereits 
jetzt in den Brunnen gefallen. Ich 
hoffe, wir bekommen es wieder 
heraus und es ist dann auch noch 
am Leben.
Eines darf ich ganz unabhängig 
von meinen eigenen Einschätzun-
gen versprechen: Die Bayerische 
Pfarrbruderschaft wird sich mit den 
Inhalten von PuK konstruktiv und 
kritisch befassen und sich entspre-
chend einbringen. Der Zeitdruck, 
unter dem der Prozess durchgezo-
gen werden soll, ist allerdings nicht 
förderlich.

Frieder Jehnes, Senior der Bayeri-
schen Pfarrbruderschaft – Theolo-
gische Weggemeinschaft von 
Frauen und Männern
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„Zwangsstellenteilung“ ein Famili-
enbild, in dem die Pfarrfrau ohne ei-
genen Beruf dem Mann den Rücken 
frei hält, Haus und Kinder versorgt, 
und einen Teil der Gemeindearbeit 
übernimmt. Wie früher auch in der 
Gastronomie oder in Handwerksbe-
trieben üblich schafft die ganze Fa-
milie „schwarz“, also unentgeltlich 
und ohne Sozialabgaben im Betrieb 
des „Ernährers“ mit.
3. Geschichtliches:
Erst 1975 wurde in Bayern die 
Frauenordination eingeführt, erst 
1988 fiel der Veto-Paragraf [Red.: 
d. h. das Recht für ältere Pfarrer, 
Einspruch zu erheben, wenn in der 
gleichen Gemeinde eine Pfarrerin 
eingestellt werden sollte]. Die ab 
1977 von Gott erbetenen und (wie 
heute!) heftig umworbenen „Arbei-
ter im Weinberg“ aber waren zum 
großen Teil weiblich, und wuchsen 
zum „Pfarrersberg“ an. 
Deshalb führte man ohne Diskus-
sion und Nachdenken über die 
Konsequenzen ab 1986 bis 2009 
(23 Jahre) für Pfarrersehepaare die 
Zwangsstellenteilung ein. Erst spä-
ter durften diese nach 10 Jahren auf 
150% aufstocken.
Von 1989 bis 2009 (21 Jah-
re) galt der 50% Beschluss auch 
für Pfarrer*innen die mit eine*r 
Partner*in verheiratet waren, der*die 
die Gehaltsstufe A13 außerhalb der 
Kirche verdiente. Diese durften nie 
aufstocken, weil der Partner in der 
Regel die 100%  Stelle abdeckte, 
also nur noch eine 50% Stelle üb-
rig blieb. Ich durfte deshalb diese 21 
Jahre lang nie mehr als 50%  arbei-
ten. Viele interessante Stellen und 
berufliche Möglichkeiten blieben 
mir damit verwehrt.
Die Vorstellung war, dass bei einem 
Pfarrersehepaar die Pfarrfrau jetzt 
sogar bezahlt wurde. Unbeachtet 
blieb, dass diese Pfarrfrau dafür ein 
Theologiestudium, Examina und das 
Vikariat absolviert hatte. Unbeach-
tet blieb weiter, dass es auch Frauen 
mit einem außerhalb der Kirche ar-
beitenden Partner traf. Die Begrün-
dung, keine Ungleichheit unter den 

Pfarrersehepaaren zu wollen und 
dafür nur das Gehalt des Partners 
und nicht den Steuerbescheid mit 
Kapitaleinkünften etc. zugrunde zu 
legen, hat trotzdem viel Ungerech-
tigkeit gebracht. Diese „Solidarleis-
tung“ hätte auch an anderen Stellen 
geleistet werden müssen und nicht 
einseitig von einer Gruppe erzwun-
gen werden dürfen.
Nebenbei: Warum ausgerechnet 
die evangelische Kirche ausgerech-
net die Ehe zum K.o.-Kriterium von 
100%-Anstellung machte, habe ich 
bis heute nicht verstanden. Es hätte 
ja auch andere Kriterien zum Um-
gang mit der Stellenbesetzung ge-
geben: Noten, Eignung, praktische 
Erfahrung…
Bereits 1988 (!) wurde  auf der 
Synode in Coburg wieder für das 
Theologiestudium und den Pfarrers-
beruf geworben: Der „Pfarrersberg“ 
war zu einer „Bodenwelle“ gewor-
den. Trotzdem lockerte man den 
50%-Beschluss nicht.
Dazu erwartete man (d. h. die 
Männer im Landeskirchenamt), 
dass sich das Problem von allein 
erledigt, wenn die Frauen erst 
Kinder bekämen. Deshalb waren 
die Hausaufgaben nicht gemacht 
worden: Gemeinden waren 
unvorbereitet; es gab weder halbe 
Stellen noch Bewerbungswege; 
Mutterschutz war unbekannt; Al-
tersarmut kein Thema. Deshalb 
trifft das Problem der langen Zeiten 
mit halben Stellen auch deutlich 
mehr Frauen. Den Männern wur-
de sofort nach Bekanntgabe der 
Schwangerschaft ihrer Frau eine 
ganze Stelle angeboten: Sie hatten 
ja jetzt eine Familie zu ernähren.
Von den geschätzt ca 3000 
Pfarrer*innen sind geschätzt ca 
800 Pfarrer*innen von den Folgen 
des Gesetzes der erzwungenen 
halben Stellen in sehr verschiede-
ner Weise betroffen. Für die einen 
war es die Chance auf ein neues 
Pfarrer*innen-Bild und neuer Ver-
hältnisbestimmung zwischen Beruf 
und Familie, für andere ein Bezie-
hungs- und Berufskiller.

Es ist meines Erachtens nicht ge-
klärt, ob das Pfarrhaus und die 
oben beschriebene Pfarrersfamilie 
eine Glaubensaussage in der evan-
gelischen Kirche Bayerns sind, oder 
ob die inzwischen real sehr vielfäl-
tigen Lebensformen des Pfarrers/
der Pfarrerin (Singles, gemischt 
– und gleichgeschlechtliche Paa-
re, Familien, Alleinerziehende) ein 
weltlich Ding sind, das endlich or-
dentlich „weltlich“ geregelt gehört. 
Die Ehe ist im Jahr 2017 real keine 
Glaubensaussage und kein Kriteri-
um für die Erfüllung des Pfarrberu-
fes – in die Gesetze und Vorgaben 
z. B. bei der Pensionsberechnung ist 
das aber noch nicht vorgedrungen. 
Diese sind vom Geist der 50er Jahre 
und deren Vorstellungen zur „Pfar-
rersfamilie“ erfüllt.
4. Rechtslage:
Rechtlich kann in Deutschland und 
auch in der Kirche als einem der 
großen Arbeitgeber Deutschlands 
nur auf Antrag Teilzeit gewährt, 
nicht aber erzwungen werden. 
Das kippte letztendlich 2009 die 
Zwangsstellenteilung/50%-Be-
schluss. Zumindest ich habe nie so 
einen Antrag gestellt (wie fast alle, 
mit denen ich gesprochen habe). 
Dazu habe ich mich vehement da-
gegen gewehrt, weil ich damals 
noch nicht einmal Kinder hatte. Der 
Kirchenjurist Queißer hatte mei-
ner Argumentation Recht gegeben 
– was aber trotzdem nichts nütz-
te. 100%-Stellen für verheiratete 
Frauen waren nicht gewünscht. 
Dazu kommt, dass das Kirchenrecht 
kein geordnetes Widerspruchsrecht 
kennt. Mein Versuch zu klagen ver-
sackte 1988 in Krankheitsphasen, 
Schusseleien und Unwillen der zu-
ständigen Abteilungen im LKA. Ein 
weltlicher Anwalt traute sich das 
nicht zu: Kirchenrecht als Sonder-
recht war und ist bis heute nicht 
kontrollierbar. 
5. Die Verwaltung: Berechnung 
der Pension
Briefe ohne Antwort, Nachfragen 
ohne Ergebnis, Aussitzen unange-
nehmer Themen – Ärgernisse, die 
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wohl jede*r von uns kennt. Dazu 
wechselndes Personal („…hat die 
Stelle verlassen“) …d. h. immer 
wieder von vorne anfangen.
Traditionell patriarchalisch-hie-
rarchisch geordnet zeigt sich in 
unserem Landeskirchenamt eine 
Top-Down-Struktur, die die eben-
falls beschworene „Geschwister-
lichkeit“ konterkariert. Auf eine 
Antwort im Bereich „Pension“ muss 
regulär mindestens 6 Monate ge-
wartet werden – andere sprechen 
von 1 Jahr. Die Korrektheit der Be-
rechnungen kann nicht zuverlässig 
gewährleistet werden.
Weitere Probleme betreffen vor 
allem die halben Stellen. Das Sys-
tem kann nämlich nur den ganzen 
Pfarrer mit ungebrochener Berufs-
biographie rechnen. Die 50er Jahre 
lassen grüßen. Alles andere muss 
irgendwie manuell per Hand ein-
getragen und berechnet werden. 
Das soll durch SAP besser werden. 
Vieles von dem, was noch alles bei 
der Berechnung abgezogen wird, 
habe zumindest ich trotz Nachfra-
gen und Bemühen der zuständigen 
Stelle nicht verstanden.
6. Wie viel Prozent Pension?
Wir bekommen eine Pension und 
davon wird die Rente Bund ab-
gezogen. Vom Geld her bedeutet 
das: Wir bekommen die Rente 
Bund und dazu, ähnlich wie eine 
Betriebsrente, Geld bis zur Höhe 
der Pension.
Bei der Rente Bund empfiehlt sich 
eine Kontenklärung, die unkompli-
ziert beantragt werden kann. Und 
nach meinen Erkenntnissen ist das 
der Betrag, mit dem Pfarrer*innen 
mit halb-Stellen-Hintergrund rea-
listisch rechnen können. 
Die Pension ist das Plus, also das 
Zuckerl.
Das Hauptproblem ist, dass bei 
der komplizierten und teils nicht 
nachzuvollziehenden Pensionsbe-
rechnung tatsächlich – entgegen 
anderer Zusagen unserer Kirchen-
leitung etwa durch OKR Dr. Glaser 
und OKR Dr. Tröger – nur die halben 
Zeiten berechnet werden.

OKR Dr. Glaser und OKR Dr. Tröger, 
für Personal und Recht zuständig, 
beide in Positionen mit Entschei-
dungs- und Mitteilungsbefugnis, 
hatten zugesagt, dass wir – wenn 
wir später 10 Jahre voll arbeiten – 
für die gesamte Arbeitszeit volle 
Pension bekommen, weil wir eine 
enorme geldliche Solidaritätsleis-
tung erbracht haben: 50% Ge-
haltskürzung, keine Karrieremög-
lichkeiten über Jahrzehnte! Das ist 
richtig viel Geld!
Das hat Kirche irgendwann trotz 
der daraus resultierenden schwer-
wiegenden Folgen stillschweigend 
zurückgenommen, ohne es mitzu-
teilen. Es kam nicht einmal ein An-
schreiben – nach weltlichem Recht 
unhaltbar.
Im Gegensatz zu Bayern erhöhen 
einige Landeskirchen als kleine 
„Wiedergutmachung“ die Pensi-
on auf 75% bis 100%. Im weltli-
chen Bereich bei Lehrer*innen in 
Brandenburg musste sogar Gehalt 
nachgezahlt werden.
7. Ungerechte Berechnung:
Ein weiteres Problem ist, dass die 
Frauenordination als Faktum noch 
nicht in die Berechnung eingegan-
gen ist. Frauen bekommen durch 
Schwangerschaft Kinder. Frauen 
profitieren auch in der Regel bei 
Scheidung vom Versorgungsaus-
gleich.
Die berechnende Stelle aber ist 
stolz darauf, dass Kirche weder 
„Mütterpunkte“ noch „Versor-
gungsausgleich“ kennt.
Das bedeutet einen enormen finan-
ziellen Verlust bei der Pension für 
Mütter und für Geschiedene, die 
vom Versorgungsausgleich profi-
tieren.
Beispielrechnung (fiktiv) bei der 
50% Stelle:
a) Grundsätzlich: Pensionsan-
spruch, davon abgezogen Rente 
Bund ergibt die Pension, die die 
Kirche auf die Rente Bund drauf-
legt. Alles brutto!

b) Berechnung bei einer verheira-
teten Frau ohne Kinder: 

Pensionsanspruch 1800 € brutto; 
Rente Bund durch Arbeit 1 000 € 
brutto. 
D.h. die Kirche zahlt auf die 1 000 
€ Rente Bund Arbeit 800 € Pension 
brutto drauf. Die Frau hat 1 800 € 
brutto, d. h. ca. 1 600€ netto (plus 
die Rente/Pension ihres Partners).

c) Berechnung bei einer alleiner-
ziehenden Mutter: 
Pensionsanspruch 1 800€ brutto; 
Rente Bund durch Arbeit 1 000 € 
brutto; dazu 200 € brutto Müt-
terpunkte und 400 € brutto Ver-
sorgungsausgleich bei der Rente 
Bund.
Die alleinerziehende Mutter be-
kommt also von der Rente Bund 
gesamt 1 600 € brutto.
Auch hier zahlt die Kirche nur bis zu 
einem Pensionsanspruch von 1 800 
€ brutto, hier also nur noch 200 
€ brutto Pension. Mütterpunkte 
und Versorgungsausgleich gehen 
verloren. 
Die Kirche spart sich hier 600 €/
Monat.
Die Frau als Alleinstehende muss 
also mit 1 800 € brutto durch-
kommen; netto sind das etwa 
1 400 €. Im weltlichen Recht hätte 
sie 2 400 € brutto zur Verfügung, 
denn hier werden Mütterpunkte 
und Versorgungsausgleich nicht 
von der „Betriebsrente“ abgezogen.
Kirche spart also bei Müttern/Al-
leinerziehenden und Geschiede-
nen jeden Monat, 600 € in diesem 
Beispiel. Ich habe es nicht glauben 
können, aber auch bei mehrfachem 
Nachfragen blieb es bei dieser Be-
rechnung! Angesichts einer statis-
tischen Lebenserwartung unserer 
Jahrgänge von 84 bis 93 Jahren ist 
das eine Menge Geld!
Im weltlichen Recht wird die erar-
beitete Betriebsrente unabhängig 
von Muttersein oder Scheidung 
einfach draufgelegt.
D.h. die geschiedene Mutter bekä-
me 1 000 € Rente Bund, 800 € Be-
triebsrente, dazu die Mütterpunkte 
und den Versorgungsausgleich und 
hätte damit 2 400 € zur Verfügung.
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Es bleibt die Frage, warum man 
von weltlicher Seite aus gesetzlich 
vorgegeben einen teuren Versor-
gungsausgleich durchführt und 
gesellschaftlich mühsam erkämpf-
te Mütterpunkte erhält – und diese 
an sich positiven gesellschaftlichen 
Errungenschaften unserer Kirche 
völlig egal sind.
Und Achtung: Die Mitteilungen der 
Rente Bund wie auch der Pension 
sind brutto! D.h. im Gegensatz zu 
unseren Vorgängergenerationen 
müssen wir je nach Lebenssituati-
on versteuern. D. h. man kann bei 
o. g. Beispiel mit plus/minus 1 400€ 
netto rechnen, die für Kranken-
kasse, Miete, Nebenkosten, Essen, 
Mobilität etc. reichen müssen. „Die 
Kunst des stilvollen Verarmens“ ist 
einzuüben.
8. Drohende Altersarmut und pri-
vate Krankenkasse:
Die oft zitierte Vergleichbarkeit 
mit Lehrer*innen ist nicht nur bei 
Arbeitszeiten, Altersreduktion der 
Stunden etc nicht gegeben, son-
dern auch bei der Pension. Während 
privat versicherte Beamte im Ruhe-
stand 70% Beihilfeanspruch haben, 
sind es bei uns nur 50%. D.h. unse-
re Jahrgänge werden also mit etwa 
700€/Monat Krankenkassenbeitrag 
pro Person rechnen müssen. Dazu 
kommen immer mehr Leistungen, 
die die Kasse ohne Begründung 
nicht übernimmt und für die man 
ungefragt privat einstehen muss.

In der Folge droht unseren „zwangs-
geteilten“ Jahrgängen die Altersar-
mut. Die Krankenkassen haben das 
Problem bereits erkannt. Meine 
Krankenkasse hat deshalb schon 
einen Rentenatlas (sic!) verschickt, 
in welchen Regionen Deutschlands 
der Euro mehr wert ist. In Bayern 
werden Oberfranken und hinterer 
Bayerischer Wald als Wohnort im 
Ruhestand empfohlen. Es bleibt 
die Frage nach ärztlicher Erreich-
barkeit und öffentlichem Nahver-
kehr für die Mobilität im Alter. Die 
Metropolregionen sind jedenfalls 
weiträumig zu meiden.

9. Angemessener Lebensstand und 
Alimentation
Nach den großen Pfarrhäusern in 
eine kleine Wohnung mit geringer 
Miete und Nebenkosten zu ziehen 
hat sicher auch entlastende Mo-
mente. Ausmisten tut gut…Doch 
wohin gehen im Ruhestand? Billige 
Länder wie Thailand oder Tschechi-
en sind Überlegungen, ein Zimmer 
in einer Senior*innen-WG oder 
eine Art Lebensgemeinschaft auf 
dem Land. Beim München–Modell 
für sozialen Wohnungsbau beträgt 
die Netto-Kaltmiete zwischen 9,50 
€/m² und 11,00 €/m². Für 1 Person 
sind ca 30 m² bis 45 m² vorgese-
hen; für 2 Personen ca. 60 m² bis 
75 m². Die Mietpreisbremse setzt 
ca 13,00 €/m² an. Das Augusti-
num als klassischer Altersruhesitz 
für Pfarrer werden wir uns nicht 
leisten können, außer man/frau hat 
ein Zusatzeinkommen, etwa durch 
ein Erbe. 
Reicht das Geld nicht, sind zunächst 
die Kinder je nach eigenem Vermö-
gen den Eltern unterhaltspflichtig. 
Dann springt der Staat ein.
In der Kirche als beamtenähnli-
chem Arbeitgeber gilt eigentlich 
der Grundsatz der Alimentation, 
d. h. der Ermöglichung eines an-
gemessenen Lebensstandards. 
Diese Fürsorgepflicht wurde bei 
uns halben Stellen zuerst auf den 
Ehepartner, für den Ruhestand an 
die Kinder übertragen.
Die Argumentation zuständiger 
kirchlicher Stellen hat mich ir-
ritiert: „Die Aldi-Kassiererin hat 
noch weniger zur Verfügung.“ Ers-
tens glaube ich inzwischen nicht 
mehr, dass das stimmt…und zwei-
tens fühle ich mich hier mit un-
serem anspruchsvollen Studium (3 
Sprachen) und unserem Beruf mit 
hohen Belastungen und vielfälti-
gen Aufgaben bei diesem Vergleich 
nicht wertgeschätzt.
10. Was tun?
Über meinen Rechtsanwalt habe 
ich nach sehr langem Warten und 
erst nach Einschalten des Daten-
schutzbeauftragten („Wo ist diese 

vertrauliche Personalsache hinge-
raten?“) einen Bescheid bekom-
men und Widerspruch eingelegt. 
Inzwischen sitzen wir an der Be-
gründung.
Mein Wunsch ist, dass die evange-
lische Kirche Bayern das Unrecht 
der erzwungenen halben Stellen 
und der daraus erfolgten persön-
lichen, familiären und beruflichen 
Probleme anerkennt und sich ent-
schuldigt. Für unsere Biographien 
ist vieles nicht mehr gutzumachen.
Verlobungen wurden gelöst, Hei-
matkirchen verlassen, nicht einmal 
eine Bewerbung auf eine 1. Pfarr-
stelle war als „Halbe“ möglich, von 
weiteren Karrierechancen ganz zu 
schweigen.
Mein weiterer Wunsch ist eine fi-
nanzielle Wiedergutmachung und 
die Aufstockung der Pensionszeiten 
auf 100 %:
Trotz halber Stelle wurde uns das 
Annehmen einer weiteren bezahl-
ten Arbeit nicht genehmigt, weil 
wir 100% zeitlich völlig flexibel zur 
Verfügung zu stehen hatten, etwa 
für Beerdigungen. In den Jahren 
als Klinikseelsorgerin hatte ich mit 
meiner halben Stelle 24 Stunden 
Rufbereitschaft 7 Tage die Woche. 
Wir hatten keine Möglichkeit zu-
sätzlich für das Alter durch eine 
2. halbe Stelle vorzusorgen. 50% 
Bezahlung, 100% Arbeitszeit und 
Leistung.
Damit ist es zumindest angemes-
sen, 100% der Pension wie verspro-
chen auszuzahlen. Ansonsten ist 
der Vertrauensverlust in Kirche als 
zuverlässigen Arbeitgeber nicht nur 
bei uns enorm. Die Außenwirkung 
bei Theologiestudierenden und jun-
gen Kolleg*innen, aber auch in der 
Gesellschaft und bei den Gemeinden 
wird schleichend verheerend sein.
11. Der Pfarrer*innen-Verein
Der Pfarrer*innen-Verein ist ein 
Verein und keine Gewerkschaft. 
Als Verein hat er kaum strukturelle 
Möglichkeiten der Einflussnahme.
Schon 1988 sah sich der Pfarrer(!)- 
Verein nicht zuständig. Als Vertre-
tung von Männern mit ganzer Stelle 
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und traditionellem Pfarrhaushinter-
grund gab es hier keinen 3. Weg. „Ihr 
Lohn ist, dass sie darf!“
So hat Kirche dieses Thema jahre-
lang vertagt und dann in den „Ge-
mischten Ausschuss Versorgung“ 
verlagert. Hier ist der Pfarrer*innen-
Verein nicht einmal abstimmungs-
berechtigt.
Eine Institution, die sich überall in 
der Gesellschaft für Mitsprache, 
soziale Gerechtigkeit und faire Ar-
beitsbedingungen einsetzt, ist un-
glaubwürdig, wenn sie das in den 
eigenen Reihen nicht gewährleistet 
und hinbekommt.
In der Gesellschaft wird das in-
zwischen sehr kritisch gesehen. 
Einrichtungen wie die Kirchen, 
die völlig unkontrolliert ihr eige-
nes Recht anwenden und agieren, 
sind jeder Kontrolle entzogen. Be-
sonders tragisch hat sich das bei 
den Missbrauchs-Skandalen in der 
katholischen Kirche gezeigt, die 
über so lange Zeit strukturell nur 
wegen dieses Sonderrechts mög-
lich waren und durch dieses Recht 
gedeckt wurden. Auch hier hatten 
„weltliche“ Beschwerden aufgrund 
des kirchlichen Sonderrechts keine 
Chance. Strukturelle Ähnlichkeiten 
zu diktatorischen Systemen sind  
sicher nicht gewollt und sollten 
dringend Transparenz und einem 
qualifizierten Beschwerdemanage-
ment mit auch weltlich akzeptierten 
Konfliktlösungen weichen.
12. Kirche der Zukunft?
Inzwischen habe ich das Gefühl, dass 
wir Pfarrer*innen zwar sehr gutwil-
lig sehr viel arbeiten: Laut Dienst-
ordnung inzwischen 48 Stunden/
Woche, bis letztes Jahr 56 Stunden/
Woche verpflichtend, und oft sind es 
mehr Stunden – trotzdem aber für 
unsere Kirche lästig sind. Das Ehren-
amt wird hoch gelobt – für meine als 
Ehrenamt verbuchte Arbeit, weil ich 
in meiner halben Stelle mit der Fül-
le der Aufgaben nicht in der halben 
Zeit fertig wurde, erhielt ich kein 
Danke, sondern ein „Ach, Sie können 
wohl mit Ihrer Zeit nicht umgehen?“
Und Ehrenamt muss man sich leis-

ten können. Schon jetzt müssten wir 
als „Ex-Halbe“ zur Verringerung der 
Versorgungslücke im Alter dringend 
einen Nebenjob annehmen – was 
aber bei diesen Arbeitszeiten zumin-
dest für mich nicht zu leisten ist. Im 
Ruhestand werde ich arbeiten müs-
sen, um Miete, Nebenkosten, Kran-
kenkasse und Mobilität zahlen zu 
können – vielleicht als Kassiererin?
Wir haben das Priestertum aller 
Gläubigen, und tatsächlich wäre es 
mir im Vergleich finanziell, zeittech-
nisch und von der kirchlichen Aner-
kennung her als Gymnasiallehrerin 
mit frei bestimmter ehrenamtlicher 
Mitarbeit besser gegangen als mit 
meiner Berufsbiographie. Von Be-
rufung darf hier niemand sprechen, 
denn das war bei der Zwangsver-
pflichtung auf eine halbe Stelle 
auch kein Kriterium.
Von Seite der Kirche als Arbeitgebe-
rin ist sicher zu klären: Was sind uns 
die Pfarrer*innen wert? Wie sieht 
Kirche ihre Zukunft? Brauchen wir 
als Einrichtung Kirche noch bezahl-
tes Personal, oder sind wir auf dem 
Weg zu einer Freikirche mit ehren-
amtlicher Mitarbeit?
Für uns aber erwarte ich, dass end-
lich die Hausaufgaben gemacht 
werden. Ich erwarte eine ordentli-
che Abwicklung, die den kirchlichen 
Selbstverpflichtungen und einem 
christlichen Weltbild entspricht, 
und uns nicht in die Altersarmut 
entlässt.
Anne Loreck-Schwab, Pfarrerin 
Passionskirche München

n
up

da
te

 2

Einführung
Die erste Serie unter dem Titel „up-
date“ im Korrespondenzblatt wur-
de gut aufgenommen. Sie verfolg-
te das einfache Ziel, Aspekte der 
Forschung der letzten Jahrzehnte 
aufzuzeigen, den Stand der gegen-
wärtigen Debatte darzustellen, Fra-
gestellungen künftiger Forschung 
zu benennen - und Interesse zu we-
cken, weiterhin ‚am Ball’ zu bleiben. 
Das bleibt auch das Ziel der zwei-
ten Serie. Die exegetischen Beiträge 
sind inzwischen in einem Sammel-
band in der Evang. Verlagsanstalt 
erschienen: (W. Kraus/M. Rösel, Hg., 
Update-Exegese 2.1, Leipzig 2015.)
Die Antworten, die die wissen-
schaftliche Theologie gibt, erschei-
nen oft abgehoben, detailversessen, 
unverständlich, kurz: irrelevant für 
die gemeindliche Praxis. 
Sicher gibt es Sachzwänge, die sich 
als Ursachen für die mangelnde 
Praxisrelevanz wissenschaftlicher 
Veröffentlichungen benennen las-
sen: Nachwuchswissenschaftler 
müssen Dissertationen schreiben, 
die immer enger begrenzte Themen 
behandeln. Verlage wollen Bücher 
verkaufen, die nicht mehr lektoriert 
werden, weil das zu teuer ist. Wis-
senschaft ist in allen Bereichen von 
zunehmender Komplexität gekenn-
zeichnet, so dass die Hürden, sich 
ein Thema zu erarbeiten, höher ge-
worden sind. ... Die Liste ließe sich 
fortsetzen.
Ein großes zusätzliches Problem 
der theologischen Disziplinen be-
steht m.E. allerdings darin, dass 
allein dann, wenn sich die Einheit 
der Theologie und das Aufeinan-
der-bezogen-Sein der Disziplinen 
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Eine Ortslage aus der Zeit Davids? KhirbetQeiyafa und die 
Problematik der Auswertung einer Grabung

erkennen lassen, auch die Relevanz 
der Einzelergebnisse einleuchtet.
Wie aber sollen Pfarrer/innen nach 
dem Studium auch theologisch 
‚am Ball bleiben’? Die einen mü-
hen sich redlich und schaffen es in 
bestimmten Bereichen. Die ande-
ren würden es gern tun, schaffen 
es aber aufgrund der vielfältigen 
Anforderungen des pfarramtlichen 
Alltags nicht. Die dritten haben 
theologische Wissenschaft schon 
immer für entbehrlich gehalten 
und sind froh, dass sie sie los sind.
An genau jene drei Gruppen wendet 
sich auch die zweite Serie ‚update’. 
Sie will den einen Lust machen, 
diesen oder jenen Aspekt der For-
schung neu wahrzunehmen und zu 
prüfen, ob man noch up to date ist. 
Sie will den anderen Möglichkei-
ten eröffnen, den ‚Stand der Dinge’ 
wahrzunehmen und an der einen 
oder anderen Stelle neu nachzu-
graben. Und sie will mit den Letzt-

genannten in ein Gespräch eintre-
ten, wonach die wissenschaftliche 
Theologie - genau besehen - nur 
jene Fragen traktiert, die sich bei 
genauer Lektüre der Bibel bzw. der 
Bekenntnistradition unweigerlich 
einstellen - ob das dann immer 
gelingt und ob die Mittel, mit de-
nen das versucht wird, die richtigen 
sind, steht auf einem anderen Blatt. 
Aber einen Versuch ist es wert.

Prof. Dr. Wolfgang Kraus, Universi-
tät des Saarlandes, Saarbrücken

Red.: An dieser Stelle den Initiato-
ren für update 2, Wolfgang Kraus 
und Martin Rösel, und meinem 
Vorgänger Martin Ost herzlichen 
Dank für die Initiative, sicherlich im 
Interesse der Leserinnen und Leser.

Archäologen haben immer ein Pro-
blem: Sie leben im 21. Jh., sind ge-
prägt von ihrer Umwelt und ihren 
Lebensverhältnissen, aber arbeiten 
wissenschaftlich in einer längst 
vergangenen Zeit, die sie nur müh-
sam in ihrer ganzen Komplexität 
verstehen können. Wer eine anti-
ke Siedlung ausgräbt, findet in der 
Regel wesentliche Dinge des da-
maligen Alltags nicht. Holzgegen-
stände, aber auch sonstige orga-
nische Stoffe, haben sich meistens 
nicht erhalten, die Häuser sind in 
Ruinen, die Gedanken der damali-
gen Menschen sind natürlich völ-
lig verloren. Archäologen arbeiten 
wie Detektive: Sie setzen Indizien 
zusammen und konstruieren somit 
die Welt der Antike. 
Dabei sind Archäologen natürlich 
immer stark von ihrem Vorwissen 
geprägt. Bis heute gibt es eine 
nicht ganz ernst zu nehmende, 
aber im Kern doch richtige Re-
densart: „Was man nicht erklären 

kann, ist kultisch!“. Alle Gefäße, 
deren sinnvoller Nutzen sich dem 
Verständnis der Archäologen ent-
zieht, werden gerne kultisch ge-
deutet. Die Forschungsgeschichte 
hat schon mehrfach gezeigt, dass 
mit einer Wissenserweiterung 
mancher Kultgegenstand plötz-
lich ein Gegenstand des normalen 
Lebens wurde. Wie schwierig eine 
Interpretation von Ausgrabungs-
befunden ist, kann man sich leicht 
vorstellen, wenn wir unsere Le-
benswelt anschauen. Eine Straße 
mit vereinzelten Parkbuchten auf 
der rechten und linken Seite kann 
natürlich, wenn man eine Kenntnis 
von Autos hat, entsprechend ihrer 
heutigen Benutzung gedeutet wer-
den. Kennen die Archäologen der 
Zukunft, die unsere Welt ausgra-
ben, aber Autos nicht mehr, weil 
alle verschrottet wurden, dann 
wäre die Interpretation der Park-
buchten als Orte, an denen ein 
religiöser Prozessionszug immer 

wieder Halt macht und Opfer-
handlungen vollbringt, immerhin 
eine sinnvolle Lösung. Umgekehrt 
werden sich die Archäologen der 
Zukunft, wenn sie z.B. das Deut-
sche Museum ausgraben, sehr fra-
gen, warum eine Ansammlung von 
Autos in einem Raum steht, den sie 
nicht eigenständig verlassen kön-
nen. Eine Interpretation könnte 
dann sein, dass die Autos als Gott-
heiten verehrt und entsprechend in 
Kultbauten aufgestellt wurden. 
Die Beispiele machen vielleicht die 
Problematik etwas deutlich und 
verständlich. In den letzten 50 Jah-
ren gab es einen Forschungstrend 
in der Biblischen Archäologie, der 
möglichst unabhängig Texte und 
Archäologie behandelte. Man woll-
te archäologisch möglichst viele 
Fakten sammeln, um eine von Tex-
ten unabhängige Interpretation der 
Funde und Befunde zu bieten. So 
wurden riesige Mengen an Daten 
aufgehäuft, die nur noch wenige 
Wissenschaftler, die auf bestimm-
te Epochen spezialisiert sind, über-
schauen können. Immerhin ist es 
diesen Wissenschaftlern heute 
möglich, ein relativ stimmiges Bild 
etwa der Königszeit zu erstellen. 

Forschung ist aber nie immer nur 
eine geradlinige Entwicklung. Auf 
immer ausgefeiltere Rekonstrukti-
onen kommt irgendwann eine Ge-
genbewegung. Werden Thesen als 
zu kompliziert empfunden, können 
die Datenmengen nicht mehr über-
schaut und vor allem nicht mehr 
vermittelt werden, dann richtet 
sich eine Gegenbewegung des 
Pendels automatisch auf einfa-
che Erklärungsmodelle. Vielleicht 
leben wir insgesamt derzeit in 
einer Zeit, in der diese einfachen 
Modelle Konjunktur haben – nicht 
nur in der Wissenschaft, sondern 
auch in der Politik. In der israeli-
schen Biblischen Archäologie lässt 
sich dieser Trend derzeit deutlich 
aufzeigen, und KhirbetQeiyafa ist 
das vielleicht anschaulichste Bei-
spiel dafür. 
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KhirbetQeiyafa ist eine 2,5 ha gro-
ße Siedlung auf einem Hügel in 
der Schefela. Der Hügel begrenzt 
im Norden das Terebinthental, in 
dem sich der biblischen Tradition 
nach Goliat und David bekämpft 
haben sollen (1 Sam 17). Dass 
hier eine antike Siedlung bestand, 
wusste man seit über 100 Jahren. 
Aber sie schien nicht besonders 
relevant zu sein. Das änderte sich 
schlagartig, als von 2007 bis 2013 
unter enormem Arbeitsaufwand 
die Ortschaft unter der Leitung des 
israelischen Archäologen Y. Garfin-
kel ausgegraben wurde. Insgesamt 
wurden rund 25% der gesamten 
Siedlungsfläche freigelegt, was im 
Vergleich zu anderen Grabungen 
ein sehr schnelles Voranschreiten 
der Grabungsaktivitäten ist. Wer 
schnell arbeitet, kann natürlich 
nicht gleichermaßen gründlich 
arbeiten. Das hat Folgen für die 
Interpretation der Grabungen! Die 
Grabung wurde vor allem von isra-
elischer Seite zu einem absoluten 
Hype stilisiert. Innerhalb weniger 
Jahre erschienen rund 100 wis-
senschaftliche Beiträge, darunter 
zahlreiche Bücher über die Gra-
bung – weit mehr als bei viel wich-
tigeren Grabungen, etwa in Hazor, 
Jericho oder Jerusalem. Nahezu 
jeder israelische Archäologe hat 
sich inzwischen zu dieser Grabung 
geäußert. Die Ausgräber erach-
ten die Grabung als ein absolutes 
Highlight der Archäologie, die alles 
bisher Gefundene in den Schatten 
stellt, andere wie der israelische 
Archäologe Israel Finkelstein be-
zeichnen die Grabung schlichtweg 
als „unsensationell“.

Was aber wurde gefunden? Nach 
der Darstellung der Ausgräber han-
delt es sich um eine nahezu aus-
schließlich in der Zeit Davids und 
Salomos besiedelte Ortslage. Das 
Siedlungsgelände ist von einer Ka-
semattenmauer eingefasst. Solche 
Kasematten sind Langräume, die 
zu einer Ringmauer zusammenge-
fügt wurden und so einer Siedlung 

Schutz gaben. Im Inneren der Mau-
er wurden dann Räumlichkeiten 
angebaut. Eine noch heute bis zu 
2 m hoch anstehende Mauer wur-
de dagegen in die hellenistische 
Zeit datiert. Inzwischen ist jedoch 
klar, dass sie allenfalls aus dem 19., 
wahrscheinlich aus dem 20. Jh. n.(!) 
Chr. stammt. 
Für die Ausgräber war der Befund 
schnell klar: Hier war eine kurz-
lebige Siedlung errichtet worden, 
die dem Schutz gegen die Philister, 
die westlich des Hügels siedelten, 
diente. Wurde aber zur Zeit Davids 
und Salomos eine solch prächti-
ge Ortschaft errichtet, dann wirft 
das automatisch ein Licht auf das 
Königtum dieser beiden Könige: 
Es muss bedeutend gewesen sein. 
Damit wurde KhirbetQeiyafa ein 
Bollwerk gegen all jene, die in den 
letzten Jahren behauptet haben, 
das Königtum Davids und Salomos 
wäre ein relativ unbedeutendes 
gewesen. Das Königtum der beiden 
Könige sei nach der Meinung vie-
ler Historiker und Exegeten erst ein 
bescheidener Anfang gewesen, die 
Blütezeit des Königtums in Israels 
wäre erst im 9. und 8. Jh. erreicht 
worden, diejenige von Juda sogar 
erst im 7. Jh. v. Chr. Der Fund einer 
bis heute nicht ausreichend ent-
zifferten Inschrift aus KhirbetQei-
yafa wurde für die Ausgräber zum 
Nachweis eines entwickelten Ver-
waltungsapparates in Juda. Wenn 
selbst am Rande des judäischen 
Reiches eine solche Inschrift ge-
funden werden kann, dann spricht 
das für eine hohe Literarität der 
Bewohnerschaft. Damit wurde 
eine weitere Bastion gegenüber 
den zweifelnden Thesen von kri-
tisch denkenden Wissenschaftlern 
aufgebaut: Wenn man zu dieser 
Zeit schon hebräisch schreiben 
und lesen konnte, dann spricht 
eigentlich nichts dagegen, dass 
die David- und Salomonüberlie-
ferung auch wirklich im 10. Jh. v. 
Chr. verfasst wurde und nicht erst 
in erheblich späterer Zeit. Zwei 
Kultschreinmodelle, eines aus Ton, 

das andere aus Kalkstein, wurden 
als Miniaturwiedergaben des sa-
lomonischen Tempels angesehen. 
Insbesondere die Rücksprünge im 
Eingangsbereich des Kalksteinmo-
dells wurden als unmittelbare Wie-
dergabe des Eingangsbereichs des 
salomonischen Tempels (vgl. 1 Kön 
7,5) verstanden. 
Was aber ist von dieser Grabung 
zu halten? Zunächst muss betont 
werden, dass jeder Ausgräber im-
mer in seiner Welt lebt und Dinge 
so interpretiert, wie er selbst ge-
prägt ist. Im Falle des Ausgräbers 
von KhirbetQeiyafa kann man mit 
Sicherheit davon ausgehen, dass es 
ihm um die Einheit von Text und 
Archäologie geht. Die hebräische 
Bibel als religiöses Buch der Juden 
hat Autorität, und diese Autorität 
kann durch die Archäologie nur 
bestätigt werden. Dies führt zu 
einer verengten Sichtweise, die 
möglicherweise ja im Endergebnis 
richtig sein kann, aber nicht sein 
muss. Fakten werden nur in dem 
Sinne gedeutet, wie sie in das eige-
ne Weltbild passen, andere Fakten 
werden heruntergespielt und ha-
ben nur eine geringe Bedeutung bei 
der Interpretation. 
Betrachten wir nun einmal die 
gesamte Grabung und versuchen 
wir eine etwas weitsichtigere In-
terpretation. Ein zentrales Thema 
ist die Datierung der Ortslage. 
Leider ist bisher nur ein Teil 
der Keramik veröffentlicht. Die 
Ausgräber schreiben die Keramik 
der Eisenzeit IIA zu, was nach 
klassischer Datierung (High 
Chronology) der Zeit Davids 
und Salomos entspricht. Andere 
Forscher konnten dagegen zeigen, 
dass die Keramikformen schon in 
der Eisenzeit IB belegt sind, somit 
auch das 11. Jh. als Siedlungszeit 
mitbedacht werden muss. Trifft 
dies zu, war KhirbetQeiyafa auf 
jeden Fall keine nur für einige 
wenige Jahrzehnte besiedelte 
Ortslage mehr, sondern dürfte 
über mindestens 100 Jahre Bestand 
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gehabt haben. Eine alternative 
Datierungsmöglichkeit ist die 
der C14-Methode, bei der der 
noch vorhandene C14-Anteil in 
organischen Stoffen gemessen 
wird. Die untersuchten organischen 
Reste weisen auf einen Zeitraum 
zwischen 1060 und 930 v. Chr. Dies 
würde gut mit der Keramikdatierung 
übereinstimmen. Dabei ist auch 
immer zu beachten, dass diese C14-
Datierungen nicht punktgenau 
eine bestimmte Jahreszahl bieten, 
sondern immer einen Zeitraum. 
Zudem ist keineswegs gesichert, 
dass man organische Reste aus 
der frühesten und allerspätesten 
Besiedlung des Ortes untersucht. 
C14-Untersuchungen liefern daher 
immer nur einen gewissen Zeitraum 
für eine Siedlungstätigkeit. Zudem 
werden im Moment auch gerne nur 
die größten Wahrscheinlichkeiten 
der Datierung angegeben, was aber 
methodisch falsch ist. Selbst eine 
95%ige Datierung in ein bestimmtes 
Jahr sagt nichts aus, denn dies ist 
nur eine Wahrscheinlichkeit, die 
Daten lassen aber auch eine andere 
breiter gestreute Datierung zu. 
Sehr in Frage gestellt wurden diese 
eindeutigen Ergebnisse nun durch 
die Publikation der Münzen von 
diesem Ort. Münzen gibt es im 
Vorderen Orient seit dem 7. Jh. v. 
Chr., sie sind aber erst seit dem 
4./3. Jh. v. Chr. allgemein verbreitet. 
Die Veröffentlichung der Münzen, 
die hier gefunden wurden, kann 
als kleine Sensation bezeichnet 
werden. Zwar ist keine der Mün-
zen stratifiziert. Sie wurden alle 
mit Metalldetektoren gefunden, 
anschließend aus dem Boden he-
rausgeholt, und erst danach wur-
den Grabungen durchgeführt. 
Methodisch ist dies völlig unwis-
senschaftlich, denn die Münzen 
können Schichten datieren, die nun 
eben zerstört wurden. Andererseits 
wurden dank der Metalldetektoren 
insgesamt 610 Münzen gefunden, 
die einiges über die Siedlungsge-
schichte des Ortes verraten, die 
ansonsten bisher völlig unbekannt 

ist. Aus der ottomanischen Zeit, als 
es auf dem Hügel einen Bauernhof 
gab, stammen überraschender-
weise nur 2 Münzen. Hier hätte 
man viel mehr erwarten müssen. 
Aus spätrömisch-byzantinischer 
Zeit sind dagegen 281 Münzen, 
aus späthellenistischer Zeit 169 
und aus spätpersischer bis früh-
hellenistischer Zeit 104 Münzen. 
Offenbar war der Ort intensiv von 
der spätpersischen (4. Jh. v.Chr.) 
bis zur byzantinischen Zeit (6. Jh. 
n.Chr.) besiedelt, und nicht nur in 
der Zeit des 11./10. Jhs v.Chr. Trotz 
der großangelegten Grabungen ist 
aber bisher nahezu unklar, welche 
Bauten diesen Zeiten zugewiesen 
werden können. Die Fundverteilung 
der Münzen deckt den ganzen Hü-
gel ab, so dass davon ausgegangen 
werden muss, dass überall dort 
auch in späteren Epochen gesie-
delt wurde. Vielleicht sind daher 
manche Mauern, die bislang der 
Frühzeit zugewiesen werden, aus 
viel späterer Zeit. 
Die ganze Stadtanlage von Khir-
betQeiyafa ähnelt stark der von 
Tell es-Seba in der Nähe von Beer-
scheba. Auch dort wurde – etwa 
zeitgleich – eine Kasemattenmauer 
errichtet, während das Innere zu-
nächst unbesiedelt blieb. Es diente 
als Pferch für die Kleinviehherde 
der Bewohner. Damit ordnet sich 
KhirbetQeiyafa in die üblichen 
Siedlungsmuster dieser Zeit ein 
und stellt keine Besonderheit dar.

Auch die beiden Inschriften (neben 
der bereits erwähnten nicht ent-
zifferten Inschrift wurde noch ein 
Krug mit der Aufschrift „Ischbaal, 
Sohn des Beda“ gefunden) sind bei 
weitem nicht so spektakulär wie 
von den Ausgräbern angenommen. 
Die wichtigsten Schriftsysteme im 
2. Jt. v. Chr. waren die mesopota-
mische Keilschrift und die ägyp-
tische Schrift (Hieroglyphen und 
hieratische Schreibschrift). Diese 
Schriftsysteme haben 600-800 
Zeichen und wurden nur von we-
nigen Beamten beherrscht. Gerade 

an der levantinischen Mittelmeer-
küste gab es daher Versuche, die 
Schrift auf eine Buchstabenschrift 
mit ca. 25 Buchstaben zu verein-
fachen. Dies war vor allem für den 
Handel wichtig. In Ugarit in Nord-
syrien wurde zunächst eine eigene 
Buchstabenschrift auf der Basis 
von Keilschriftzeichen entwickelt, 
in der südlichen Levante laborierte 
man mit Buchstaben auf der Ba-
sis einer Bilderschrift. Dieser Weg 
wurde dann weiter beschritten und 
führte zur phönizischen Schrift, aus 
der dann die hebräische Schrift 
weiterentwickelt wurde. Ein krea-
tives Zentrum für die Weiterent-
wicklung der Schrift war im 14.-10. 
Jh. v.Chr. die Schefela, wo wir meh-
rere Zeugnisse für frühe Schriften 
haben. Von einer hebräischen oder 
gar judäischen Schrift kann man 
zu diesem Zeitpunkt ohnehin noch 
nicht reden. Sprachwissenschaftler 
gehen davon aus, dass sich frühes-
tens erst im 10. Jh. allmählich die 
hebräische Schrift von der phöni-
zischen abgrenzen lässt. Die beiden 
Inschriften von KhirbetQeiyafa be-
reichern somit unser Wissen um die 
Entwicklung der Schrift erheblich, 
weil wir aus dieser frühen Zeit nur 
wenige Beispiele haben. Sie sind 
aber keinesfalls als sensationell 
zu erachten und bestätigen weder 
eine große Verwaltungstätigkeit 
in Jerusalem noch die gesicherte 
Abfassung von biblischen Texten 
im 10. Jh. v. Chr. (auch wenn der 
Verfasser dieser Zeilen durchaus 
davon ausgeht, dass einige Texte 
über David und Salomo wirklich 
aus dieser Zeit stammen). 
KhirbetQeiyafa ist eine faszinie-
rende Ortschaft. Sie erweitert un-
ser Wissen über die Zeit des 11./10. 
Jh.s v. Chr. erheblich. Aber weder 
KhirbetQeiyafa noch eine ande-
re Ortschaft eignen sich, um die 
Bibel wirklich zu beweisen, denn 
die wesentlichen Glaubensinhal-
te der Bibel entziehen sich jegli-
cher Beweisbarkeit. Die neuerliche 
Tendenz, biblische Texte und Ar-
chäologie in Einklang zu bringen, 
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in einer dortigen Reihenhaussied-
lung der Bischofswohnsitz sein wird) 
zu erwerben, so dass Sie alle nicht 
nur eine Dienstwohnung, nein, sogar 
ein ganzes Diensthaus erhalten.
Ein klitzekleiner Wermutstropfen 
ist, dass Sie sich dieses Haus noch 
mit den bisherigen „Ureinwohnern“ 
Münchbergs und der umgebenden 
Orte teilen müssen, bis sich das in 
5-10 Jahren aufgrund der demo-
graphischen Entwicklung in Nord-
ostoberfranken auf natürliche Wei-
se von selbst erledigt hat.
Ein weiterer finanzieller Aspekt 
waren natürlich die Fahrtkosten: 
während München für die frän-
kischen evangelischen Kernlande, 
wie Ihnen sicher bewusst ist, leicht 
abgelegen liegt, ist Münchberg 
schnell und zuverlässig zu errei-
chen. Die Kirchenleitung empfiehlt 
nach jedem Besuch im neuen Lan-
deskirchenamt Münchberg dann 
einen Abstecher in das angrenzen-
de Tschechien, um dort zu tanken 
und sich mit günstigen lokalen 
Spezialitäten einzudecken.
Apropos: Sie werden sich umschau-
en, mit welchen kulinarischen 
Schmankerln zu Schnäppchenprei-
sen Sie in Nordostoberfranken ver-
wöhnt werden können: für einen 
Schweinebraten mit Klößen, für 
den Sie in München 10,80 € be-
rappen, zahlen Sie in Münchberg 
gerade mal 5,80 € inklusive klei-
nem Beilagensalat.
Ein weiterer Vorteil unserer Über-
legungen ist, dass in Münchberg 
keine störenden kulturellen oder 
Freizeitaktivitäten Sie vom Arbei-
ten im Landeskirchenamt abhalten.
Ständige Stellvertreterin des Lan-
desbischofs wird ab 1.5.2017 dann 
natürlich die Regionalbischöfin im 
Kirchenkreis Bayreuth, Dr. Doro-
thea Greiner. Die Klausur des Lan-
deskirchenamtes findet dann auch 
nicht mehr in Tutzing, sondern in 
Bad Alexandersbad statt.

die sich nicht nur in KhirbetQei-
yafa aufweisen lässt, ist sicherlich 
der falsche Weg. An Fakten (und 
nicht an Vorüberzeugungen) ori-
entierte Wissenschaftler werden 
sich weiterhin mit der vielfältigen 
Welt der materiellen Kultur aus-
einandersetzen müssen. Jede neu 
ausgegrabene Ortschaft erweitert 
unser Wissen und muss in ein Ge-
samtbild eingeordnet werden. Die-
ses Gesamtbild der realen Welt der 
Bibel wird aber nie identisch sein 
mit dem Bild, das die biblischen 
Texte vermitteln. Texte haben ein 
Plus, das Archäologie nicht bieten 
kann: Sie vermitteln Ideen, Um-
gangsweisen mit Gerätschaften, 
Bräuche und vieles andere mehr. 
Archäologie hat dagegen ein Plus, 
das die Texte nicht vermitteln kön-
nen: Sie zeigen die reale Welt, die 
Gegenstände des Alltags auf, die in 
den Texten nur vorausgesetzt, aber 
in der Regel nicht ausführlicher be-
sprochen werden. Nimmt man Text 
und Archäologie zusammen, erhält 
man kein deckungsgleiches Bild, 
sondern eine Überschneidung von 
vielleicht 10%-20% - und gleich-
zeitig eine enorme Wissenserwei-
terung und einen besseren Ver-
stehenshorizont. So gesehen ist 
Archäologie unverzichtbar für eine 
sinnvolle Interpretation biblischer 
Texte. Umgekehrt sind aber auch 
die Texte unverzichtbar, um die 
ausgegrabene Welt zu verstehen. 

Lit.: 
Y. Garfinkel u.a., Debating Khirbet-
Qeiyafa: A Fortified City in Judah 
from the Time of King David, Jeru-
salem 2016. 
W. Zwickel, Einführung in die Bibli-
sche Landes- und Altertumskunde, 
Darmstadt 2002.

Prof. Dr. Wolfgang Zwickel, Dozent 
für Altes Testament und Biblische 
Archäologie, Universität Mainz

Beffileaks: Umzug des Landeskirchenamtes

Das weißblaue Beffchen konnte bei 
einem Auftritt vor dem Landeskir-
chenamt folgende spektakulären 
Änderungen enthüllen:

An die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Landeskirchenamts!

Sehr geehrte Damen und Herren!
Wir haben die Ehre und Freude, Ih-
nen heute eine ganz wichtige Mit-
teilung zu machen. Die Landeskirche 
war der Meinung, ein so launiger 
Abend wäre die beste Gelegenheit, 
Ihnen die neuesten Änderungen ab 
1.5.2017 mitzuteilen.
Vielleicht die Wichtigste: In der 
Woche vom 1. bis 7.5. 2017 zieht 
das Landeskirchenamt komplett von 
München nach Münchberg, um dort 
ab Montag, dem 8.5. 2017 neu seine 
Pforten zu öffnen.
Falls Sie etwas überrascht sind und 
Münchberg nicht kennen sollten: 
das liegt idyllisch zwischen Franken-
wald und Fichtelgebirge im herrli-
chen Nordostoberfranken direkt an 
der A 9.
Da Münchberg und München auch 
ähnlich klingen, müssen Briefköpfe 
und Stempel nur teilweise geändert 
werden, auch wurde aus dem selben 
Zweck die Münchberger Otto-Kalbs-
kopf-Str., benannt nach örtlicher 
Prominenz, bereits in Katharina-
von-Bora-Straße umbenannt. Auch 
für eine Umbenennung in Hans-
Meiser-Straße sind die Münchber-
ger offen.
Der Hauptgrund für diesen Umzug 
waren natürlich finanzielle Über-
legungen: für den Erlös des Ver-
kaufs des Grundstückes, auf dem 
das derzeitige Landeskirchenamt 
liegt, war es uns möglich, nicht nur 
ganz Münchberg, sondern auch die 
angrenzenden Ortschaften Helm-
brechts, Konradsreuth, Stammbach 
und Marktleugast (das ab 2018 ge-
rüchteweise in Heinrich-Bedford-
Strohm-Stadt umbenannt wird, da 
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Da eine Arbeit im Landeskirchen-
amt bislang auch für Menschen 
als attraktiv galt, die an die Re-
gion München gebunden sind, ist 
davon auszugehen, dass mit dem 
Umzug nach Münchberg sich vor 
Allem langfristig Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter einfinden werden, 
denen solch kleinlicher Regional-
patriotismus fremd ist und denen 
nur das reine Wohl der bayerischen 

evangelischen Landeskirche am 
Herzen liegt. 
Getragen vom Bild des barmherzi-
gen Samariters und des wandern-
den Gottesvolkes freuen wir uns, 
ab 1.5.2017 eine strukturschwache 
Region zu unterstützen und auf den 
Umzug mit Ihnen!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit!
Hannes Schott, 2. Pfarrstelle Lu-
therkirche Bayreuth 

Auch andere können streiten: Zur Großen und Heiligen 
Synode der Orthodoxen Kirche auf Kreta

des Konzils von einem traditionel-
len Ökumeneverständnis, gemäß 
dem nur die orthodoxe Kirche die 
einzig wahre Kirche sei, zu der sich 
Häretiker und Schismatiker durch 
Umkehr und Buße zu bekehren 
hätten. Ein Dialogkonzept, gemäß 
dem die orthodoxe Kirche als eine 
unter mehreren auftrete, sei falsch. 
Diese Position der bulgarischen Kir-
che, die auch als Grund für ihren 
Austritt aus dem ÖRK im Jahre 
1998 angegeben wurde, ist aber 
nicht vornehmlich nur nach außen 
gesprochen, sondern in die inner-
bulgarische Situation hinein. In 
Bulgarien gibt es nämlich seit der 
politischen Wende eine bis heute 
andauernde Kirchenspaltung zwi-
schen der sog. blauen und der roten 
Synode, und das Stichwort „Öku-
mene“ gilt dabei für beide Seiten 
beinahe als Synonym für „Verstri-
ckung in den Kommunismus“. Um-
gekehrt wird der Antiökumenismus 
als Chiffre für die Aufarbeitung der 
Vor-Wende-Vergangenheit ver-
wendet.  
Die Absage der vier Kirchen führte 
zu hoch emotionalen Kommen-
taren, bei denen man sich nicht 
scheute, auch tief in die untersten 
Schubladen der undifferenzierten 
Vorurteile, Verschwörungstheori-
en und plakativen Verdächtigun-
gen zu greifen. Eine Auswahl von 
solchen Slogans lautet: „Tausend 
Jahre Eiszeit und ein russischer 
Boykott“; „Sie wollen das dritte 

Rom sein und sind dabei solche 
Nationalisten. Hören Sie auf, die 
Orthodoxie zu spalten!“; „Patri-
archen mögen‘s nicht modern“; 
„das Assad-treue Patriarchat von 
Antiochien“; „50 Jahre in Rivalitä-
ten verstrickt“; „Die orthodoxe Kir-
che will und kann nichts ändern“; 
„Die orthodoxe Kirche (Russlands) 
macht immer effizienter imperiale 
Politik“; „Ihre Ansichten (die der 
russischen Kirchenführer) sind eine 
Mischung von Neokonservatismus, 
Sozialismus und Militarismus, nah 
am klassischen italienischen Fa-
schismus“. Man konnte anhand der 
Kommentare den Eindruck gewin-
nen, die Orthodoxie spalte sich in 
die „Guten“, die zum Konzil kom-
men, und in die „Bösen“, die durch 
ihre Nichtteilnahme das Konzil 
verhindern.

Status der Synode  
Die Große und Heilige Synode wur-
de nun in Kreta wie geplant unter 
Teilnahme von zehn der ursprüng-
lich 14 unterzeichneten Kirchen 
abgehalten. Von den vermittelnden 
Kirchen war auch das Serbische 
Patriarchat dabei. In seiner Predigt 
im Eröffnungsgottesdienst sprach 
Patriarch Bartholomaios von Kon-
stantinopel alle, auch die abwe-
senden Patriarchen, mit Namen 
an, die Konferenzen wurden mit ei-
nem Podium gehalten, auf dem die 
Wappen aller 14 Kirche angebracht 
waren. In den Liturgien wurden 
die Ersthierarchen aller 14 Kirchen 
kommemoriert. Unmittelbar vor der 
Synode sandte der Moskauer Pat-
riarch Kirill eine Grußbotschaft an 
das Konzil, in der er versicherte, die 
Russische Orthodoxe Kirche wür-
de für das Konzil beten, und Teil-
nehmende wie Nichtteilnehmende 
hätten ihre Entscheidung mit gu-
ter Absicht getroffen. Allerdings 
gibt es nun zwei Lesarten über die 
Wertigkeit der Synode. Die zehn 
teilnehmenden Kirchen betrach-
ten das Konzil als gültig zustande 
gekommen und durchgeführt, da es 
ordnungsgemäß von allen einbe-

Noch im Januar 2016 waren sich 
alle 14 orthodoxen Kirchen einig, 
in der Pfingstwoche im Juni nach 
östlichem Kalender die „Große und 
Heilige Synode“ nach Kreta in die 
Orthodoxe Akademie einzuberufen. 
Man hatte sich im Wesentlichen 
auf eine Geschäftsordnung geei-
nigt, fünf Textvorlagen einstimmig 
und eine Textvorlage mit einer Ge-
genstimme als Arbeitsgrundlage 
für das Konzil angenommen. Als 
dann drei Wochen vor der Eröff-
nung der Synode die Kirchen von 
Bulgarien, Georgien und Antio-
chien aus verschiedenen Grünen 
ihre Nichtteilnahme verkündeten, 
und als Vermittler der serbischen 
und russischen Patriarchate eine 
Klärung der strittigen Punkte vor 
der Synode forderten oder auch die 
Verschiebung oder einen niedrige-
ren Status der Synode vorschlugen, 
wurde dieses vom Ökumenischen 
Patriarchat mit Hinweis auf die ge-
meinsamen Beschlüsse vom Januar 
zurückgewiesen.

Turbulenzen
Die Gründe, die einige Patriarchate 
für ihre Absage vorbrachten, wa-
ren: Für das Patriarchat Antiochi-
en ein nicht beigelegter Streit mit 
dem Patriarchat Jerusalem um die 
Errichtung eines Bistums in Qa-
tar. Die georgische Kirche nannte 
eine allgemeine Unzufriedenheit. 
Für die bulgarische Kirche war das 
Hauptargument das Abweichen 
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rufen worden sei. Es habe auch in 
der Geschichte Konzile gegeben, an 
denen nicht alle hätten teilnehmen 
können. Die vier nichtteilnehmen-
den betrachten es nicht als das Gro-
ße und Heilige Konzil, sondern nur 
als eine Versammlung einiger Kir-
chen ohne Autorität aller Kirchen, 
die einmütig versammelt hätten 
sein müssen.
Trotz der Turbulenzen um die Gro-
ße und Heilige Synode muss zuerst 
festgehalten werden, dass es zwi-
schen den einzelnen orthodoxen 
Kirchen keine Kirchenspaltung 
gibt. Alle Kirchen halten an der 
bisher geübten vorschriftsmäßi-
gen Gebetspraxis der gegenseiti-
gen Erwähnungen fest und damit 
an der Einheit der Orthodoxen 
Kirche. Man kann darüber hinaus 
hervorheben, dass alle 14 Kirchen 
sogar an der gemeinsamen Ein-
heitsvision der orthodoxen Kirche 
festhalten, gemäß der nur alle 
Kirchen einmütig und einstim-
mig für alle gültige Beschlüsse 
fassen können, selbst wenn diese 
Einheitsvision jetzt auf Kreta un-
glücklicherweise nicht zustande 
gekommen ist. Das ist nämlich das 
hohe Ideal der Orthodoxie, dass in 
Fragen des Glaubens, des Gottes-
dienstes und der Kirchenordnung 
die gemeinsam tradierte Wahr-
heit nicht etwa durch Mehrheits-
entscheidungen zum Ausdruck 
gebracht werden kann, sondern 
nur in der Einheit und Einmütig-
keit. Und jede selbständige Kirche 
ist dabei von gleichem Wert und 
Gewicht. Diese einmütige und ge-
meinschaftlich verstandene Syno-
dalität der Orthodoxie findet ihr 
theologisches Urbild letztlich in 
der Gemeinschaft zwischen den 
drei göttlichen Personen der Tri-
nität. Es geht also um die Identität 
der Orthodoxie im Glauben und in 
der Wahrheit und idealtypisch da-
mit auch in der Liebe. Natürlich 
ist dieses hohe Ideal immer auch 
aufs äußerste gefährdet, zumal 
wenn diese Einheit nicht zustan-
de kommt, vielleicht aus Gründen, 

die unterschiedlich bewertet wer-
den. Dann zahlt die Orthodoxie 
einen hohen Preis dafür, wie jetzt 
zur Großen und Heiligen Synode 
in Kreta und gibt ihren Kritikern 
genügend Ansatzpunkte zur Po-
lemik.
Die Orthodoxie hat für dieses hohe 
Ideal immer auch in ökumeni-
schen Kontexten gekämpft. Der 
ÖRK setzte 1998 in Harare eine 
Sonderkommission ein, welche die 
auf einer orthodoxen Vorversamm-
lung in Thessaloniki vorgebrachten 
Beschwerden klären sollte. In den 
Ergebnissen wurde ein differenzier-
tes Konsensverfahren für den ÖRK 
entwickelt, bei dem nach ortho-
doxem Vorbild die Einheitlichkeit 
der traditionellen Kirchenfamilien 
gewahrt bleiben und zugleich Mei-
nungen einzelner Gruppierungen 
nicht übersprungen werden dürfen. 
Einheit und Wahrheit zu bewahren 
und in zeitgenössischen Kontexten 
auszusprechen, ist eine anspruchs-
volle Aufgabe. Nebenbei angemerkt 
sei, dass Philipp Melanchthon seine 
reformatorische Begrifflichkeit vom 
„magnus consensus“ und „testimo-
nium patrum“ in enger Anlehnung 
an die östliche Theologie entwickelt 
hat.
Das Konzil vor dem Konzil
Wenn man einen Blick in die Ge-
schichte wagt, wäre das letzte Kon-
zil, an dem die Orthodoxie damals 
mit vier Patriarchaten und der Zu-
stimmung Roms teilgenommen hat, 
das siebte Ökumenische Konzil im 
Jahr 787 gewesen. Auf dem Weg bis 
zur Gegenwart hat die Orthodoxie 
viele kirchenpolitische und theo-
logiegeschichtliche Entwicklungen 
erlebt. Heute sind es ohne Rom 14 
Kirchen und ihre Tochterkirchen in 
der ganzen Welt. Die Sehnsucht 
nach einem Konzil erwuchs Anfang 
des letzten Jahrhunderts und wur-
de an einem Brief des Patriarchen 
Konstantinopels Joachim in einer 
Enzyklika von 1912 deutlich. Pan-
orthodoxe Kongresse gab es seit 
1923, panorthodoxe Konferenzen 
seit 1951, „vorkonziliare panor-

thodoxe Konferenzen“ wurden seit 
1971 abgehalten. Es ist bis zu der 
diesjährigen Großen und Heiligen 
Synode ein differenzierter und sehr 
seriöser konziliarer Prozess zu ver-
zeichnen, bei dem die Erstellung von 
gemeinsamen Texten ein Arbeitsin-
strument der Auseinandersetzung 
der Orthodoxie mit sich selbst und 
der Gegenwart war. Das Konzil fand 
also schon in gewisser Weise in der 
Phase seiner Vorbereitung statt. Der 
Verzicht auf die Bezeichnung „öku-
menisch“ im Zusammenhang mit 
der diesjährigen Synode ist klug, 
nicht nur wegen der Diskreditie-
rung dieses Begriffes im ehemali-
gen Osteuropa, sondern weil sie ein 
verantwortliches Bewusstsein dafür 
signalisiert, dass andere christliche 
Kirchen nicht ausgeblendet wer-
den können. Es war darum auch 
konsequent, ökumenische Gäste 
und Beobachter einzuladen, die an 
Gottesdiensten und teilweise auch 
an der Eröffnungs- und Schlussver-
sammlung teilnehmen konnten.

Die Mitteilungen der Synode
Das Große und Heilige Konzil wand-
te sich im abschließenden Gottes-
dienst mit einer „Botschaft“ an alle 
Orthodoxen und alle Menschen gu-
ten Willens, die die Ergebnisse des 
Konzils zusammenfasste und die 
Identität des orthodoxen Glaubens 
in die gegenwärtigen Zusammen-
hänge der Welt stellt. Das ausführ-
lichere und eigentlich prägende 
Dokument ist die „Enzyklika“, die 
ihrerseits die Ergebnisse der leicht 
überarbeiteten und verabschiede-
ten sechs Vorlagen zu verschiede-
nen Themenbereichen mit enthält. 
Alle diese Dokumente, die in grie-
chischer, russischer, englischer und 
französischer Übersetzung verfasst 
worden sind, wurden übrigens nicht 
nur von den Ersthierarchen, sondern 
von allen anwesenden Bischöfen 
aus den Delegationen der einzel-
nen Kirchen unterzeichnet. Will 
man eine grundsätzliche Bewertung 
dieser Ergebnisse vornehmen, kann 
man vielleicht ein wenig zu plakativ 
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sagen, dass die auf Kreta versam-
melte Orthodoxie mit ihrer Tradition 
in der Moderne und in der Gegen-
wart angekommen ist. Sie erweist 
sich als traditionstreu, sprachfähig, 
kritikfähig und dialogfähig.

Ökumenische Resultate
Für den zwischenkirchlichen Be-
reich hat es weiterführende Klä-
rungen gegeben. Konfessionsver-
schiedene Ehen werden zwar nach 
dem strikten Grundsatz der Akribie 
eigentlich als nicht möglich ange-
sehen, und interreligiöse Ehen wer-
den abgelehnt. Doch ist es zugleich 
einzelnen Kirchen gestattet, für ih-
ren eigenen Zuständigkeitsbereich 
besondere Regelungen zum Vor-
teil konfessionsverschiedener Ehen 
nach dem Prinzip der Ökonomie zu 
beschließen. Die Beteiligung an der 
ökumenischen Bewegung wird für 
die Orthodoxie nicht nur als histo-
rische Selbstverständlichkeit an-
gesehen, sondern als zur Identität 
und zum Wesen der Orthodoxe ge-
hörend. Dialoge sollen in einem ge-
meinsamen Verantwortungsprozess 
geführt werden, der darauf achtet, 
dass Gespräche nicht einseitig ab-
gebrochen werden können. Natür-
lich identifiziert sich die Orthodoxie 
mit der von Christus gegründeten 
einen, heiligen, katholischen und 
apostolischen Kirche, und sie soll 
im ökumenischen Gespräch davon 
Zeugnis ablegen. Bemerkenswert 
ist aber, dass Gruppen und Ge-
meinschaften, die im Namen einer 
„wahren Orthodoxie“ den ökume-
nischen Charakter der Gesamtor-
thodoxie ablehnen, von der Synode 
als verdammungswürdig angesehen 
werden.
Eine außergewöhnliche Wertschät-
zung erfuhr der zur Schlusssitzung 
angereiste Vorsitzende des Rates 
der EKD, Landesbischof Bedford-
Strohm. Er wurde nicht nur privat 
vom Ökumenischen Patriarchen 
Bartholomaios sehr herzlich be-
grüßt, sondern vor allen Konzilsteil-
nehmern offiziell ehrend begrüßt, 
wobei der Patriarch den Wert der 

ökumenischen Begegnungen für das 
theologische Lernen sowohl persön-
lich wie auch offiziell unterstrich. 
Bedford-Strohm war der einzige 
kirchenleitende Repräsentant aus 
Deutschland, der persönlich einge-
laden war.

Gesprächspartner für die Gegen-
wart
Zu den Problembereichen und He-
rausforderungen der Gegenwart 
gibt nun die Synode gemeinsam 
verantwortete theologische und 
sozialpolitische Leitlinien an. Das 
ist neu und hilft, bestimmte Gedan-
ken nicht nur als Privatmeinungen 
einzelner Theologen oder Bischöfe 
anzusehen. Im Gegenüber zur sä-
kularen Gesellschaft, die sich in 
politischen, kulturellen und sozialen 
Entwicklungen ausdrückt und oft 
von einem falschen Freiheitsbegriff 
geprägt sei, betont die Orthodoxie 
das Opfer Christi, das nötig sei, da 
sich der Mensch nicht selbst erlösen 
könne. Sie warnt vor Manipulatio-
nen durch Wissenschaft und Tech-
nologie, auf Kosten der humanen 
Freiheit. Um moralisch handeln zu 
können, benötige man einen geist-
lichen Impuls. Eine christlich aske-
tische Lebensweise habe nichts mit 
Weltverneinung zu tun, sondern 
würde den Menschen zum Mitar-
beiter Gottes erheben. Die Wurzeln 
der ökologischen Krise hätten ihren 
Ursprung in den menschlichen Lei-
denschaften wie Gier, Geiz, Egois-
mus und Begierde nach mehr. Die 
Erde sei jedoch ein gemeinsames 
Haus, in dem der authentische 
Umgang mit der Schöpfung nicht 
pervertiert werden dürfe. Die Glo-
balisierung habe neue Formen von 
Ausbeutung und Ungerechtigkeiten 
hervorgerufen. Auch die Wirtschaft 
müsse von der Erkenntnis geleitet 
werden, dass der Mensch nicht von 
Brot allein lebe. Der Kampf um die 
Menschenrechte stünde in der Ge-
fahr, sich isoliert zu einer Kultur 
der Rechte negativ zu entwickeln 
und dabei die universalen Werte 
der Gesellschaft zu untergraben 

wie Familie, Religion und Nation. 
Andererseits müsse ohne Eingriffe 
durch den Staat die Freiheit des 
Gewissens und der religiösen Pra-
xis geschützt werden. Der Eindruck, 
dass Fundamentalismus zum Wesen 
von Religion gehöre und Gewalt im 
Namen Gottes ausgeübt würde, 
könne für ein Christentum, das dem 
gekreuzigten Herren folge, nach 
himmlischen Frieden suche und die 
Wunden anderer heilen möchte, 
nicht gelten. Im Zusammenhang 
mit der schwierigen Situation der 
Christen im Vorderen Orient müss-
ten die Regierungen aufgefordert 
werden, dafür zu sorgen, dass die 
Christen mit gleichen Rechten in 
ihren Ländern bleiben könnten. In 
der gegenwärtigen Flüchtlingskrise 
sollen die Christen hilfsbereit sein, 
gleichzeitig auch versuchen, den 
wirtschaftlichen und ökologischen 
Problemen, die die Krise verursa-
chen, entgegenzutreten.
Man konnte den Eindruck ge-
winnen, dass die Teilnehmer ein 
gemeinsames neues konziliares 
Selbstbewusstsein entdeckt haben, 
gefördert durch die internationale 
Begegnung einer großen Zahl von 
Bischöfen. Das Konzil wurde als ein 
angemessenes und aktiv zu handha-
bendes kirchliches Instrument zum 
Wohle aller empfunden. Offiziell ist 
klugerweise nicht über eine nächste 
panorthodox zu konzipierende Sy- 
node gesprochen worden. Es lag 
aber die Meinung in der Luft, dass 
die Orthodoxie nicht wieder über 1 
200 Jahre warten dürfe, um sich zu 
einer neuen Großen und Heiligen 
Synode zu treffen.

Prof. Dr. Reinhard Thöle, Dozent für 
Ostkirchenkunde, Universität Halle-
Wittenberg
  
Originalfassung eines Beitrags, der 
für die Zeitschrift „zeitzeichen“ 
geschrieben wurde und dort stark 
gekürzt in der Ausgabe 8/2016 
unter dem Titel „Familie, Religion, 
Nation“ erschienen ist. 
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Hans-Martin Barth, Die Theolo-
gie Martin Luthers Eine kritische 
Würdigung, Gütersloh 2009, ISBN 
978-3-579-08045-1
Der Untertitel macht es deutlich: 
Das ist weder eines der – im Lu-
therjahr zahlreichen – kirchenge-
schichtlichen Bücher über Martin 
Luther noch einfach eine Dar-
stellung seiner Theologie. „Kri-
tische Würdigung“ – das heißt: 
Im Hauptteil des Buches werden 
in den einzelnen Kapiteln jeweils 
mit zwei Begriffen die Grundthe-
men von Luthers Denken erläutert. 
Die Kapitel beginnen jeweils mit 
„Gegenwartsbezogene(n) Frage-
stellungen“, die anschließend in 
der Darstellung von Luthers Po-
sitionen im Kopf bleiben und die 
Richtung der Betrachtung mit be-
stimmen. Die Kapitel enden denn 
auch oft mit Anregungen zum 
Weiterdenken, der Feststellung 
der Fremdheit (oder auch nicht) 
von Luthers Gedanken oder auch 
mit einem Hinweis, in welcher Art 
diese Gedanken aktuell gemacht 
werden könnten. Der Zugang ist 
also weder historisch noch sys-
tematisch-theologisch, sondern 
ganz von Menschen des 21. Jahr-
hunderts her gedacht. Das macht 
dieses Buch ebenso zu etwas Be-
sonderem wie seine klare und im 
Grund einfache Sprache. Lediglich, 
wenn Forschungsmeinungen und 
-ergebnisse anderer einbezogen 
und angedeutet werden, wird die 
nicht theologisch gebildete Leser_
in Probleme mit dem Verstehen ha-
ben – sonst ist dies ein Buch auch 
für die sog. „Laien“. 
Ehe aber die einzelnen theologi-
schen Fragen behandelt werden, 
nimmt der Vf. kritische Themen auf, 
die in anderen Darstellungen teils 

verschwiegen, teils sehr an den 
Rand gedrängt wurden: Die Frage 
nach dem Verhältnis Luthers zu 
den Juden, den Türken (bzw. dem 
Islam), sein Agieren im Bauernkrieg 
und – oft vergessen – sein Reden 
zum Thema Hexen und Dämonen 
sind diesem Buch vorangestellt. 
Damit werden diese Themen zu 
einem Prüfstein: Sie werden nicht 
als Alterserscheinungen, Versehen 
oder quasi nebenbeilaufende Irr-
tümer eines sonst großen Mannes 
behandelt. Vielmehr ist die Frage, 
ob nicht die kritisch zu betrachten-
den Elemente dieser Theologie in 
der Theologie Martin Luthers wur-
zeln, so dass Kritik daran grund-
sätzlich ansetzen muss, zum Bei-
spiel mit der Frage, ob sich Martin 
Luther nicht zu monoman auf die 
Christologie und die Rechtferti-
gungslehre beschränkt hat.
„Kritische Würdigung“ verhindert 
aber nicht einen fairen und grund-
sätzlich freundlichen Blick auf den 
Reformator. Immer wieder werden 
einzelne Spitzenaussagen in ihren 
Zusammenhang eingeordnet und 
vermeintliche Einseitigkeiten und 
Beschränkungen so eher den In-
terpretatoren als Luther selbst zu-
geschrieben. Wichtig scheint mir 
auch die Erkenntnis, dass Luther 
keine systematische Theologie ge-
schrieben hat, dass vielmehr vieles 
in Predigten entwickelt und entfal-
tet und erst von den Nachfolgern 
in eine Systematik gebracht wurde. 
Manche Fehlstelle erklärt sich so, 
ebenso auch gewisse Widersprüche 
in den Aussagen. 
Gleichzeitig bewahrt sich Barth 
seinen freien Blick auf die Gren-
zen dieser Theologie: In seinem 
Schlusskapitel geht es um die Frage 
nach dem Bleibenden ebenso wie 
auf das, was man lieber verab-
schieden sollte. Spannend fand ich 
die zu entfaltenden Fragen nach 
einem protestantischen Lebensstil, 
der Hermeneutik oder der Ekkle-
siologie. Den letzten Seiten dieses 
Buches spürt man die Begeisterung 
des Verfassers für Luthers Theolo-

gie ab. Man merkt, dass Barth sich 
nicht nur mit deutscher evange-
lischer Theologie beschäftigt hat, 
sondern auch feministische Fragen 
kennt wie Anfragen aus anderen 
Weltgegenden und Religionen. Was 
im Lutherjubiläum sehr kurz kam: 
Die Systematische Theologie, wird 
hier in einer anregenden Art aus-
gebreitet. Deswegen sei an dieses 
Buch, obwohl vor einigen Jahren 
schon erschienen, noch einmal er-
innert. Die zweite Auflage ist ge-
druckt, Übersetzungen in andere 
Sprachen sind geschehen – da soll-
te doch auch ein_e Theolog_in in 
Luthers Land einen Blick auf diese 
kritische Würdigung werfen!

Martin Ost, Dekan a. D., Berlin

Reinhard Slenczka: Bleiben in der 
Wahrheit. Einweisung und Anlei-
tung zum Leben aus dem Glauben 
an Jesus Christus. Für Andacht und 
Lehre. Neuendettelsau 2015 : Frei-
mund Verlag, 295 Seiten

Für die Meditation ist die Zeit 
und eine feste Ordnung nötig und 
hilfreich: Einzelworte, Kirchen-
jahrslesung (lectio propria) und 
fortlaufende kursorische Lesung. 
Textauslegung, Vaterunser, Luthers 
Morgen- und Abendsegen. Fürbit-
ten, Jesusgebet (Herzensgebet), 
freies und gebundenes Gebet, Ka-
techismus und Gesangbuch. Neben 
den theologischen Tugenden spie-
len die Artikel des apostolischen 
Glaubensbekenntnisses eine Rolle. 
Jede Betrachtung ist selbstständig, 
trotz vieler inhaltlicher Überschnei-
dungen. Grundlagen aller Ausfüh-
rungen ist die Heilige Schrift als 
Erkenntnisgrundlage, das Gesang-
buch, Kleiner und Großer Kate-
chismus Martin Luthers sowie me-
ditative Literatur der christlichen 
Konfessionen. Es besteht die Not-
wendigkeit der Meditation auf bi-
blischer Grundlage, jede Altersstufe 
ist aufgefordert zu je eigener Form 
und Aussage. Hier liegt ein reiches 
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Andachtsbuch vor, auf hohem Ni-
veau geschrieben, dennoch allge-
meinverständlich gehalten. Den 
Anfang macht eine Anleitung zum 
Gebrauch der Heiligen Schrift. Wir 
hören nach der Gebetsbitte um 
rechtes Hören auf Gottes Wort. 
Die einzelnen Betrachtungen ge-
ben keine vollständige Auslegung, 
nur Anregungen. Inhaltliche Über-
schneidungen und Wiederholun-
gen sind daher möglich. Gesetz 
und Evangelium, Gericht und 
Gnade bilden die Art und Weise, 
wie Gott durch sein Wort wirkt. 
Zitate von Theologen und Philo-
sophen aller Jahrhunderte, Lieder 
aus dem Gesangbuch, Abschnitte 
aus dem Katechismus verstärken 
die einzelnen Betrachtungen.
Die Grundform einer Andacht 
(gleichzeitig Elemente des christ-
lichen Gottesdienstes) sind: Lu-
thers Morgen- und Abendsegen, 
Schriftlesung, Fürbittengebet als 
Antwort, Segen. Das gesamte 
Buch, das auf gelehrte Anmerkun-
gen, Fußnoten, Bibelstellenregister 
verzichtet, ist so aufgebaut: nach 
den drei theologischen Tugenden 
Glaube, Liebe, Hoffnung und nach 
den Artikeln des apostolischen 
Glaubensbekenntnisses. Das Ziel: 
im Glauben an Jesus Christus 
und in der Gemeinschaft mit ihm 
leben, denken und handeln. Im 
Schlussteil des Buches begegnen 
uns einige Aufsätze: Der lebendige 
Gott und die politische Religion. 
Mit einer Anleitung zur Prüfung 
und Scheidung der Geister. Die sie-
ben Kennzeichen der Kirche (Eine 
bedrängende Frage, was die Kirche 
sei). O komm, du Geist der Wahr-
heit. Ein Gemeindevortrag mit 
Anleitung zur Prüfung und Schei-
dung der Geister. Am Anfang des 
Buches steht eine Anleitung zum 
Gebrauch der Heiligen Schrift: 
Mit dem Wort Gottes leben und 
sterben. Bücher mit Anleitungen 
zur christlichen Meditation auf 
biblischer Grundlage sind heute 
rar. Deswegen sind sie nötig und 
hilfreich. Jede Generation braucht 

dazu Anleitungen und Vorschläge 
zur Einübung.

Martin A. Bartholomäus, 
Pfarrer i. R., Neuendettelsau
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Reformation in Bayern – 
medial
Jahrestagung 2017 des 
Vereins für bayerische Kir-
chengeschichte
Wildbad Rothenburg o. d. T. 
16.-18. Juni

Der Verein für bayerische Kirchen-
geschichte hat im Reformationsge-
denkjahr 2017 ein Zeichen gesetzt. 
Die Fülle der Veranstaltungen ist 
schwer zu überblicken. Zu rechnen 
ist kaum noch mit Unerwartetem. 
Genau dies aber glückte dem im 
zehnten Jahrzehnt stehenden, 1924 
in Rothenburg gegründeten Verein 
für bayerische Kirchengeschichte. 
Verbreitung von Reformation in 
ihren Anfängen nachzugehen weit 
über das literarische Geschehen 
hinaus, dies gar an Altbayern de-
monstrieren zu wollen erscheint 
dem zum ‚katholischen‘ Bayern 
informierten Zeitgenossen als ‚das 
falsche Thema‘. Der Kieler Profes-
sor für Neuere Kirchengeschichte 
Tim Lorentzen indes vermochte die 
Wege der Verbreitung reformato-
rischen Denkens, Glaubens und 
Handelns etwa in München in ge-
radezu abenteuerlich präziser und 
konkreter Weise vor Augen zu füh-
ren – an dem Beispiel der nun - aus 
Augsburg mitgebrachten! – ‚neuen‘ 
Lieder: auf Veranlassung eine Laiin 
wurden sie nun von Bettelschülern 
auf den Gassen gesungen … 
„Frühen Drucken der Reformation 

im heutigen Bayern“ nachzuspü-
ren erwies sich auf der dreitätigen 
Jahrestagung des Vereins für baye-
rische Kirchengeschichte geradezu 
als ein Gang in neu zu vermessende 
Gefilde. Die große mediale Vielfalt 
der Verbreitung reformatorischen 
Gedankengutes wurde deutlich – 
allein schon durch den Blick auf die 
‚Kleinschriften‘ der Jahre bis 1521. 
Da wurden nicht selten Wirtshäu-
ser die Stätte der Verlesung von 
Flugschriften. Laien schalteten sich 
gelegentlich mit kühnem Mut in 
die Debatte um elementare Fragen 
des Verstehens und der Praxis des 
ganz anders als bisher umschrie-
benen Glaubens ein – quer durch 
eine Familie konnten sich dabei 
Trennlinien bilden, wie an Johann 
von Schwarzenberg gezeigt wurde. 
Die Frage nach den frühen Drucken 
der Reformation, kaum gestellt, er-
wies sich als ungeheuer fruchtba-
rer Ausgangspunkt – neueste Ver-
suche, am Beginn der Reformation 
erschienene Texte in heutige Spra-
che zu gießen, wurden erfreulicher 
kritischer Durchleuchtung ausge-
setzt – notabene von germanisti-
scher Seite.
Die aus jeweils berufenem Munde 
vorgetragenen Beiträge werden 
veröffentlicht im 86. Band (2017) 
der Zeitschrift für bayerische Kir-
chengeschichte. Die hier gesetzten 
Akzente sind markant. Für die wei-
tere einschlägige Forschung wird 
der Band weit über Bayern hinaus 
– so wissen es die Teilnehmer der 
Tagung – erhebliche Impulse be-
reithalten.

Hoffnungsvoll ist die Beobachtung, 
dass der Versuch der Rekonstruk-
tion der kirchengeschichtlichen 
Entwicklung in ‚Bayern‘ generati-
onenübergreifend gepflegt wird: 
über zwei Drittel des neu gewähl-
ten Vorstandes des Vereins für 
bayerische Kirchengeschichte sind 
Personen aus dem aktiven Berufs-
leben. Neue jüngere Mitglieder, 
ausgewiesene Kräfte aus Univer-
sität und Pfarrerschaft, konnten 



s. 152 Korrespondenzblatt
 Nr. 8/9 August/September 17

Be
ka

nn
tm

ac
hu

ng
en

ACREDO Beteiligungsgenos-

senschaft eG

Vertreterwahl 2017

Am Montag, 9. Oktober 2017, findet 
die Neuwahl der Vertreter der ACREDO 
Beteiligungsgenossenschaft eG (ABG) 
statt.
Mitglieder der ABG können ihre Stimme 
in der Zeit von 10:00 bis 14:00 Uhr in 

verkündigen und liebenswert ma-
chen durch fleißige PfarrerInnen 
und vorbildliche Oberkirchenrä-
tInnen, durch fromme Kirchenvor-
stände und Synodale und weltof-
fene Strukturen, die die Menschen 
in ihrer Not und Freude ernst- und 
annehmen. 
7. Das Geldverdienen mit Luther-
bildern und anderen Devotiona-
lien (was nicht besser ist als ein 
versteckter Ablass), wird ebenso 
verworfen wie die Ausrichtung der 
kirchlichen Arbeit allein nach dem 
Mammon.
8. Die rechte Feier des Lutherjubilä-
ums sind aufbauende Gottesdienste 
die in Wort und Sakrament ein fröh-
liches und freies Christsein vorle-
ben und zu einem Leben unter der 
vergebenden Gnade Gottes einladen 
in Predigt, Gebet und Kirchenmusik 
für Jung und Alt, auch noch beim 
Kirchenkaffee.
9. Dazu erweist uns der Heilige 
Geist eine Wohltat durch seine Ge-
genwart in der Dreieinigkeit und 
sollte über dem ganzen Jubiläums-
Hype nicht vergessen werden und 
zu gering geachtet sein. 
9,5 So lasst uns darauf vertrauen, 
eher durch viel normale alltägliche 
gemeindliche Arbeit hindurch in 
den Himmel einzugehen als durch 
die vermeintliche Sicherheit im Be-
rühmtwerden durch ein Lutherjubi-
läumsjahr.

Nachgefühlt von
Joachim Pennig, Pfr. em., 
Kleinostheim

Zur Veröffentlichung an den white-
boards EKD-weit am 31.10.2017 als 
Impuls zur Rückkehr in ein norma-
les Leben. 
1. Als unser Herr und Meister Je-
sus Christus sagte: „Tut Buße, denn 
das Himmelreich ist nahe herbeige-
kommen“, wollte er, dass das ganze 
Leben der Glaubenden vom Wort 
Gottes her geprägt und bestimmt 
sei.
2. Dieses Wort darf nicht auf das 
Schlagwort vom Lutherjubiläum 
allein gedeutet werden, das heißt, 
vielmehr auf die Verkündigung, auf 
Inhalt und Geist, Verständnis und 
Haltung zum Wort Gottes und die 
evangelische Feier des Sakraments 
hin. 
3. So zielt dieses Wort nicht auf 
Lutherbilder, Kulis, Tassen, Schals, 
Lutherreisen und sonstige Wer-
beartikel zum Lutherjahr, sondern 
auf eine vielfältige Ehrlichkeit im 
Umgang mit sich selbst und an-
deren Menschen unter Wort und 
Sakrament.
4. Das bleibt schwierig und ist ein 
beständiger Weg und kein einma-
liger Jubiläums-Hype, nämlich bis 
zum Eintritt in das Himmelreich.
5. Kein Landesbischof und kein 
Gremium kann irgendwelche 
christliche Haltungen verordnen, 
außer denen, die sie selber vorle-
ben und Beispiel geben, woran die 
Menschen das Evangelium ablesen 
können.
6. Die Kirche sollte nicht Seifen-
blasenveranstaltungen im ganzen 
Land organisieren, sondern Gott 

Die 9 Komma 5 Thesen nach Luther

gewonnen werden. Vertreter der 
Allgemeinen Regionalgeschichte, 
der klassischen evangelischen und 
katholischen Kirchengeschichte, 
der Jurisprudenz (Kirchenrecht/ 
Rechtsgeschichte), der Germanis-
tik (Literaturgeschichte) und der 
Allgemeinen Geschichte – insge-
samt vier Ruheständler und zehn 
Berufstätige leiten nun die Arbeit 

des Vereins für bayerische Kirchen-
geschichte – in Kontinuität und 
Qualität. Regelmäßiger Ausweis 
dessen sind die Buchreihe „Arbei-
ten zur Kirchengeschichte Bayerns“ 
sowie die jährlich erscheinende 
„Zeitschrift für bayerische Kirchen-
geschichte“. Letztere wird seit 1998 
verantwortlich herausgegeben von 
Prof. D. Dr. Rudolf Keller, unter viel-

facher Unterstützung in Bezug auf 
Autorengewinnung, Gutachtertä-
tigkeit, Lektoratsarbeit, Beobach-
tung der Forschung (Rezensionsteil, 
verantwortlich Wolfgang Huber/
Marburg), Herstellung, Registerar-
beiten und Werbung.

Dr. Dietrich Blaufuß, Erlangen

Das KORRESPONDENZBLATT ist 
das Blatt seiner Leserinnen und 
Leser und gibt in allen Artikeln 
die persönliche Meinung der 
AutorInnen wieder, nicht die 
Meinung der Redaktion oder des 
Vereins. Jeder Artikel steht zur 
Diskussion der Leserschaft.
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mit Ihrer Hilfe das Regelwerk einem 
„Gesetzes – TÜV“ unterziehen. 

Wichtig sind uns Ihre Erfahrungen. 
Wo sehen Sie Änderungsbedarf ?

Bitte schicken Sie Ihr Votum per E-mail 
an den beauftragten Referenten, Herrn 
Pfr. Dr. Seidelmann (Stephan.Seidel-
mann@elkb.de). Sie können sofort re-
agieren. Es würde uns sehr helfen, wenn 
Ihre Rückmeldung bis Mitte September 
2017 vorliegt.
Ich danke Ihnen schon jetzt für Ihr Inte-
resse und Ihre Mithilfe bei der Inspekti-
on der Pfarrstellenbesetzungsordnung.

Ihr Helmut Völkel, Oberkirchenrat

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wer sich auf eine Stelle beworben hat, 
erinnert sich oft noch lange an die 
wichtigen Momente – vom Lesen der 
Ausschreibung über die Bewerbung bis 
zur Entscheidung.  Eine Bewerbung ist 
Herzensangelegenheit. Es geht um viel. 
Gerade deshalb ist ein rechtlich geord-
netes Verfahren wichtig. 

Die Regeln bei einer Neubesetzung 
gibt die Pfarrstellenbesetzungsord-
nung (PfStBO - RS 510) vor, ergänzt 
durch die Ausführungsbestimmungen 
(ABestPfStBO - RS 511). Seit 12 Jah-
ren sind diese Regelungen weitgehend 
unverändert in Kraft. Ein Auto wäre in 
dieser Zeit bereits mehrfach vom TÜV 
inspiziert worden. Gerne würden wir 

Offener Brief zur Pfarrstellenbesetzungsordnung

Herzliche Einladung zum Ersten Konvent Evangelischer 
Pfarrerinnen und Pfarrer im hauptamtlichen Schuldienst 
in Bayern

Der ganztägige Konvent Evangelischer 
Pfarrerinnen und Pfarrer im Schuldienst 
wird auf Initiative einer Kontaktgruppe 
von vier Schulpfarrern (Quirin Gruber, 
Mark Meinhard, Dr. Roland Spliesgart, 
Dr. Uwe Stenglein-Hektor), der Abtei-
lung D des Landeskirchenamtes und des 
Pfarrer- und Pfarrerinnenvereins in der 
ELKB erstmals veranstaltet. Er soll der 
Wertschätzung für diese Variante des 
Pfarrdienstes durch die Landeskirche 
Ausdruck verleihen.
Eingeladen sind alle ordinierten Pfarre-
rinnen und Pfarrer der ELKB im kirch-
lichen oder mittelbaren Dienst, die mit 
50% oder mehr im Bereich Schule tätig 
sind.
Am Vormittag soll Zeit sein für den 
Austausch und die Vernetzung der 
SchulpfarrerInnen untereinander so-
wie für die Sammlung und Bündelung 
von Interessen und Problemstellungen. 

Pfarrerinnen und Pfarrer der ELKB, die 
im Schuldienst tätig sind, leisten mit 
ihrer besonderen theologischen und 
persönlichen Kompetenz einen überaus 
wichtigen Dienst, der auch für die wei-
tere Entwicklung der Kirche wesentlich 
ist. Gesellschaftliche Veränderungen, 
absehbarer Pfarrermangel und daraus 
resultierende Umbrüche in unserer Kir-
che werfen jedoch Fragen auf wie zum 
Beispiel:

* Werden künftig Stellen aus der 
Schule zugunsten des Gemeinde-
dienstes umgeschichtet? 
* Welche Gründe sprechen für den 
Einsatz von Theologinnen und Theo-
logen in der Schule? 
* Welche Rahmenbedingen müssen 
gelten, damit sich dieser Dienst auch 
weiterhin durch gute Qualität und 
hohe Motivation auszeichnet?

folgenden Wahllokalen abgeben:
Nürnberg:
Caritas-Pirckheimer-Haus, Königstra-
ße 64, 90402 Nürnberg, während der 
Herbsttagung 2017 des Pfarrer- und 
Pfarrerinnenvereins in der Evang.-Luth. 
Kirche in Bayern am Stand der Evange-
lischen Bank eG und in der Filiale der 
Evangelischen Bank eG, Königstraße 
56-58, 90402 Nürnberg

Schwerin:
Filiale der Evangelischen Bank eG, Gro-
ßer Moor 6, 19055 Schwerin

Auslegung der Wahlliste:
Die Wahlliste des Wahlausschusses 
sowie die Wahlordnung der ABG wer-
den vom 14. bis 27. August 2017 in 
den oben aufgeführten Filialen der 
Evangelischen Bank eG zur Einsicht 
ausgelegt und auf der Internetseite 
veröffentlicht (www.eb.de/abg).
Weitere Listen können vom 28. August 
bis 10. September 2017 über den Vor-
stand der ABG beim Wahlausschuss 
eingereicht werden. Diese Listen müs-
sen die Voraussetzungen des § 4 der 
Wahlordnung erfüllen.

Wahlordnung der ABG: § 8 Aktives 
Wahlrecht
(1) Wahlberechtigt ist jedes bei der Be-
kanntmachung der Wahl in der Liste 
der Mitglieder eingetragene Mitglied. 
Ausgeschlossene Mitglieder haben 
kein Wahlrecht (§ 9 Abs. 5 der Sat-
zung).
(2) Jedes Mitglied hat eine Stimme.
(3) Geschäftsunfähige, beschränkt 
geschäftsfähige Personen sowie ju-
ristische Personen üben ihr Wahlrecht 
durch den gesetzlichen Vertreter, Per-
sonengesellschaften durch ihre zur 
Vertretung ermächtigten Gesellschaf-
ter aus.
(4) Mitglieder, deren gesetzliche 
Vertretung oder zur Vertretung er-
mächtigte Gesellschafter können sich 
durch Bevollmächtigte vertreten las-
sen. Mehrere Erben eines verstorbe-
nen Mitglieds können das Wahlrecht 
nur durch einen gemeinschaftlichen 
Bevollmächtigten ausüben (§ 77 Abs. 
1 des Genossenschaftsgesetzes). Ein 
Bevollmächtigter kann nicht mehr 
als zwei Mitglieder vertreten. Bevoll-
mächtigte können nur Mitglieder der 
Genossenschaft, Ehegatten, Eltern, 

Kinder oder Geschwister des Mitglieds 
sein oder müssen zum Vollmachtgeber 
in einem Gesellschafts- oder Anstel-
lungsverhältnis stehen. Personen, an 
die die Mitteilung über den Ausschluss 
abgesandt ist (§ 9 Abs. 5 der Satzung) 
können nicht bevollmächtigt werden.
(5) Wahlberechtigte gesetzliche bzw. 
Ermächtigte Vertreter oder Bevoll-

mächtigte müssen ihre Vertretungs-
befugnis auf Verlangen des Wahlaus-
schusses schriftlich nachweisen.

ACREDO Beteiligungsgenossenschaft 
eG
Heinz Haag
Vorsitzender des Wahlausschusses
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Liebe Leserin, lieber Leser!
Da sitze ich im Zug von Augsburg nach 
Ingolstadt. Es ist Donnerstag, kurz vor 
sieben Uhr abends. Viele Fahrgäste 
kommen wohl von ihrer Arbeitsstelle. 
Ich selbst ... komme von unserer Toch-
ter und kleinen Enkelin. 
Schön. Beneidenswert, denken viel-
leicht viele von Ihnen. Am gewöhn-
lichen Donnerstag, wenn andere 
Pfarrerinnen und Pfarrer zwischen 
Bürozeit und Kirchenvorstandssit-
zung oder zwischen Beerdigungsge-
spräch und Geburtstagsbesuch schnell 
eine Kleinigkeit zu abend essen, gurkt 
der Weitnauer ganz gemütlich mit 
der Bayerischen Regiobahn zwischen 
Schwaben und Oberbayern herum und 
lässt das Paartal an sich vorbeiziehen.

Ich kanns nicht leugnen, ich bin glück-
lich, dass es so ist. Und ich wünsche 
den Berufstätigen unter den Leserin-
nen und Lesern, dass sie eines Tages 
die Nach-Dienstphase auch genießen 
können. Was morgen ist, wissen wir 
freilich alle nicht. 
Vor einigen Tagen war ich mit meiner 
Frau beim Ruheständlertag unseres 
Vereins in Nürnberg. Ungefähr 40 äl-
tere Kolleginnen und Kollegen, einige 
mit PartnerInnen, und auch einige Hin-

terbliebene waren da. Oberkirchenrat 
Völkel informierte uns über die aktu-
elle Nachwuchssituation in unserem 
Beruf. Unsere beiden Vorsitzenden 
begrüßten uns. Ich fühlte mich wert-
geschätzt und überhaupt nicht abge-
hängt. Meine Kirche nahm mich wahr, 
und den Gedanken im Hintergrund: 
„Wenns drauf ankommt, helfen Sie 
uns bitte wieder.“ konnte ich spüren 
und akzeptieren. Irgendwo habe ich 
seit letztes Jahr September schon ein 
neues Leben angefangen-und bisher 
nicht wieder gepredigt. Aber so Gott 
will werde ich bald wieder einmal, 
zweimal, dreimal predigen, nämlich 
als Kurseelsorger. Immer noch bin ich 
Pfarrer meiner Kirche, und nicht nur 
laut Grünem Heinzel, sondern auch 
wirklich, wie mir die menschlichen 
Zeichen etwa beim Ruheständlertag 
signalisiert haben. Das bleibt dann 
auch eine gewisse Last. Aber es bleibt 
auch eine gewisse Lust - zumal in die-
ser Kirche und mit unserem Verein.

Ende des garantiert nicht bestellten 
und nicht gesponserten Werbeblocks

Ihr C. W.
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Akademie Tutzing
n Der Atem der Erde - Antworten auf 
den Klimawandel
22.–24.09.17 Tutzing
Viele Menschen reagieren auf den 
Klimawandel mit Verdrängung und 
Resignation, andere mit Wut. Leben 
im Anthropozän – eine Überforde-
rung? Was könnten Quellen für Mut, 
Zuversicht und Engagement sein? Die 
moderne Wissenschaft, religiöse und 
spirituelle Traditionen, die Kunst? Wo 
ist er spürbar, der „Atem der Zukunft“?

n Fortschritt durch Technik?
05.–06.10.17 Nürnberg
Die technische Entwicklung im Ge-
sundheitswesen eröffnet neue Mög-
lichkeiten. Welche davon wie genutzt 
werden, ist nicht zuletzt eine ethische 
Frage. Die Ambivalenzen in Einschät-
zung und Nutzung nötigen zur Diskus-
sion.
Weitere Informationen sowie Anmel-
dungen online unter 
www.ev-akademie-tutzing.de.

 Bildungszentrum 
Hesselberg

n Frauenverwöhntage „Das Leben ist 
ein Abenteuer“
27.10.-31.10.17
Die Teilnehmerinnen werden sich an 
den Tagen über Lebenserfahrungen, 
Hoffnungen und Wünsche austau-
schen. Christlicher Glaube und ge-
lebte Spiritualität verbinden zur Ge-
meinschaft. Außerdem können sie sich 
erholen und neue Kräfte schöpfen.
Leitung: Pfrin. Beatrix Kempe

Am Nachmittag besteht Gelegenheit zu 
einem moderierten Gespräch und zur 
Diskussion mit verschiedenen Gästen. 
Eingeladen sind: 

- Herbert Püls, Ministerialdirektor, Ko-
ordinator des Bereichs Bildung im Bay-
erischen Staatsministerium für Bildung 
und Kultus, Wissenschaft und Kunst 
(„Amtschef“ des Kultusministeriums);
- Corinna Hektor, 1. Vorsitzende d. Pfar-
rer und Pfarrerinnenvereins in der ELKB 
e.V.;
- Detlev Bierbaum, Oberkirchenrat, 
Leitung Abt. D (Gesellschaftsbezogene 
Dienste) im Landeskirchenamt; 
- Jochen Bernhardt, Kirchenrat, Abt. D, 
Personalangelegenheiten d. Pfarrerin-
nen und Pfarrer im Schuldienst;
- Dr. Jürgen Belz, Kirchenrat, (Kirchen-
kreis-)Schulreferent Nürnberg;
- Andreas Weigelt; Kirchenrat, Abt. F 
(Personal), Fortbildung und Salutoge-
nese.

Zeit und Ort: 
Freitag, 20. Oktober 2017, 10.00 Uhr 
bis 16.00 Uhr, DIAKO (Tagungsstätte 
im ‚Hotel am alten Park‘), Frölichstraße 
17, 86150 Augsburg

Tagungsbeitrag: 25,00 €. Der Pfarrer- 
und Pfarrerinnenverein erstattet allen 
seinen Mitgliedern auf Antrag die dabei 
anfallenden Fahrtkosten. 
Anmeldung: bis 30. September 2017, 
Sekretariat Kirchenrat Bernhardt/Frau 
Fränzel: ruth.fraenzel@elkb.de

Einladungskarten mit detaillierte-
ren Informationen werden ab Anfang 
September an die Pfarrer/innen im 
hauptamtlichen Schuldienst der ELKB 
versandt.

Dr. Uwe Stenglein-Hektor



Korrespondenzblatt s. 155         
 Nr. 8/9 August/September 17

97348 Rödelsee, Tel.: 09323 32-128, 
rezeption@schwanberg.de
www.schwanberg.de
Nähere Informationen zu den Kursen:
Sr. Anke Sophia Schmidt CCR, Bil-
dungsreferentin des Geistlichen Zen-
trums Schwanberg
Tel. 09323 32-184, E-Mail: bildungs-
referentin@schwanberg.de

Gemeindeakademie 
Rummelsberg

n „Frischzellenkur Gesprächsführung“ 
- Trainingskurs für Fortgeschrittene
Programm: Personalentwicklung für 
Kindertageseinrichtungen
16.-18.10.17 
Zielgruppe:
Pfarrer/-innen in ihrer Funktion als 
Rechtsträgervertreter/-innen und 
Leiter/-innen von Tageseinrichtungen 
für Kinder. Gemeinsame Teilnahme wird 
dringend empfohlen!
Es referieren:
Uta Häberlein, Diplom-Pädagogin, 
Trainerin für Personalentwicklung und 
Kommunikation
Eckehard Roßberg, Diakon, 
Studienleiter
Teilnahmegebühr:
Für Teilnehmende aus Mitgliedsein-
richtungen des Evang. KITA-Verbands 
Bayern 440 € 
(nach den Fortbildungsrichtlinien für 
Pfarrer/-innen zuschussfähig)

Weitere Informationen:
Evang.-Luth. Gemeindeakademie, 
Rummelsberg 19, 90592 Schwarzen-
bruck, 
Tel. 09128 9122–0, Fax 9122–20,
Mail: gemeindeakademie@elkb.de
www.gemeindeakademie-rummels-
berg.de
Anmeldungen bitte schriftlich

Pastoralpsychologi-
sches Centrum  

n Kommunikation und Seelsorge – 
»Einander und sich selbst begegnen« 
20.-21.10.17 bis 18.05.18
Auswahltag: 29.09.17
Im Intensivkurs KSPG finden haupt- 
und ehrenamtliche (!) Mitarbeitende 
ein intensives Lernfeld für Kommuni-
kation und Beziehungsgestaltung. Er 

n Gewaltfreie Kommunikation nach 
Marshall B. Rosenberg:
27.10.–29.10.17
Das Wochenende am Hesselberg bie-
tet eine Einführung in die Methode der 
Gewaltfreien Kommunikation mit vie-
len Übungen, das Gelernte in die Praxis 
umzusetzen.
Leitung: Stephan Seibert, zert. Trainer 
für Gewaltfreie Kommunikation GFK 
(CNVC)

n Von Selbstkritik zur Selbstannahme
28.10.17
Wenn man sich selbst besser verste-
hen und annehmen kann, erwächst da-
raus mehr Liebe und Achtung für sich 
selbst. Dem wollen die Teilnehmenden 
an diesem Tag durch kurze Vorträge, 
geführte Meditationen und gegensei-
tigen Austausch näher kommen.
Leitung: Erika Vorlaufer, Heilpraktike-
rin für Psychotherapie

n Zeit zum Durchatmen 
17.-19.11.17
Die Teilnehmenden werden entdecken, 
wie der Atem Kraftquelle werden und 
Stress und (Ver-)Spannungen lösen 
kann. 
Leitung: Susanne Schrage, Atemthera-
peutin (Middendorf), Stimmpädagogin, 
Kirchenmusikerin und Heilpraktikerin 
für Psychotherapie 
Anmeldung: EBZ, Hesselbergstr. 26, 
91726 Gerolfingen; Tel. 09854 10-0; 
Fax 10-50; 
E-Mail: info@ebz-hesselberg.de; 

Diakonie.Kolleg
n SAME SAME – BUT DIFFERENT, So-
ziale Arbeit mit anderen Kulturen.
Seminar für Mitarbeitende aus allen 
Arbeitsbereichen in Kirche und Diako-
nie, die nicht aus der Migrations- oder 
Asylberatung kommen.
20.-21.09.17 Bad Alexandersbad
Referentin: Manuela Dillenz

n Interkulturelle Kompetenz
Seminar für Mitarbeitende in Kir-
che und Diakonie, die in ihrem Ar-
beitsalltag AUCH mit Menschen mit 
Migrations- und Fluchthintergrund zu 
tun haben
25.-26.10.17 Stein bei Nürnberg
Referentin: Heike Abt
Information und Anmeldung:

Diakonie.Kolleg. Bayern.
Tel. 0911 9354-412
impfe@diakoniekolleg.de
www.diakoniekolleg.de

Geistliches Zentrum 
Schwanberg 
n Kunst erwandern
In Halb- und Ganztagswanderungen 
begegnen wir den Kunstschätzen und 
der wunderschönen Landschaft Unter-
frankens.
31.08.–07.09.17
Leitung: Sr. Hildegard Stephania 
Schwegler CCR, N.N.
Kursgebühr: 180 EUR
Unterkunft und Verpflegung im 
Schloss: 456 EUR

n Fortführung TanzIntensiv– Fortbil-
dungseinheiten auf dem Ertanzungs-
weg aus dem Jahr 2016
15.–17.09.17
TanzIntensiv …und die Größte von al-
len…
Leitung: Petra-Maria Knell
Kursgebühr: 130 EUR
Unterkunft und Verpflegung im 
Schloss: 148 EUR

n Labyrinth und Tanz– Wege zur Mit-
te und Inspiration zur Lebensreise
30.09.–03.10.17
Leitung: Ingeborg Lenz-Schikore,
Gernot Candolini
Kursgebühr: 180 EUR
Unterkunft und Verpflegung im 
Schloss: 229 EUR
Kursbeginn mit dem Kaffeetrinken (s. 
Seite 103)

n Themenabend mit Gernot 
Candolini:
„Das Labyrinth – Mythos und Ge-
schichte eines Menschheitssymbols“
01.10.17
Eintritt frei, Spenden erbeten

n Werkwoche Gregorianik– Einfüh-
rung in die deutsche Gregorianik
11.–15.10.17
Leitung: Sr. Dorothea Beate Krauß CCR
Kursgebühr: 140 EUR
Unterkunft und Verpflegung im 
Schloss: 301 EUR
Anmeldung unter: Geistliches Zentrum 
Schwanberg, Rezeption, 
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Letzte Meldung

Absender: Pfarrer- und Pfarrerinnenverein * Friedrich-List-Str. 5 * 86153 Augsburg

Bitte
Um einen guten Mitgliederser-
vice zu gewährleisten, bitten wir 
alle Mitglieder, Adressänderun-
gen sowie Änderungen ihres 
Dienstverhältnisses rasch weiter 
zu geben an die Geschäftsstelle, 
Adressangaben siehe unten.

„Schade, dass unser Freund schon 
von uns gegangen ist. Eigentlich 
wäre ja ich drangewesen.“

Trauerredner, mündliche Überlie-
ferung

beinhaltet ca. 110 Stunden Gruppen- 
und Einzelarbeit, ca. 40 Stunden Grup-
pen- und Einzelsupervision und ca. 40 
Stunden Selbsterfahrung im freien 
Gruppengespräch.

Anmeldung: PPC, Pilotystr. 15, 90408 
Nürnberg, 
ppc@stadtmission-nuernberg.de, Tel.: 
0911 352400, Fax: 0911 352406

Pfarrfrauenbund 
Bayern

n Herbsttagung
„Gottes Geschenk für uns“ 
04.-07.09.17 Mission EineWelt Neu-
endettelsau 
Nach dem täglichen Morgenlob werden 
wir in den Bibelgesprächen Texte aus 
den Herrnhuter Losungen dieser Tage 
bedenken. Weitere Themen: 25 Jahre 
Ungarisch-Bayerische Partnerschaft 
der lutherischen Kirchen, das Weltge-
betstagsland 2018 Suriname, Informa-
tionen aus der lutherischen Kirche in 
Mecklenburg und Frauen der Reforma-
tion. Am Mittwochnachmittag bietet 
eine Veeh-Harfengruppe einen musi-
kalischen Beitrag mit Blumenliedern.
Eingeladen sind: Pfarrfrauen, Pfarrwit-
wen und Freundinnen; auch Tagesgäste 
sind herzlich willkommen.
Anmeldung und weitere Informationen 
bei: Beate Peschke, 86199 Augsburg, 
Neudekerstr. 13b, Tel. 0821 2412664

Impressum
Schriftleitung: Dr. Christian Weitnauer, Neidertshofener Str. 14, 
85049 Ingolstadt, 
Tel. 0162 8462658, Mail: christianweitnauer@gmx.de
in Gemeinschaft mit Karin Deter (Nürnberg), Martin Müller (Hof), 
Marita Schiewe (Fürth), Monika Siebert-Vogt (Schwanstetten),
Silvia Wagner (Nürnberg).

Erscheint 11mal im Jahr (außer September) jeweils zum Monatsan-
fang. Den Text finden Sie auch auf der Internetseite 
www.pfarrverein-bayern.de
Redaktionsschluss ist der 15. des Vormonats.


